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SpA/229/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 11.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Kaiserstraße zwischen Leyher Straße und Karolinenstraße - Baumpflanzungen 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
V-SpA/Vpl -He 

 
 

Anlagen:  
Lageplan Baumpflanzungen, Lageplan mit Vorschlag für endgültigen Ausbau   
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Vortrag des Baureferenten diente zur Kenntnis.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die drei Bäume entsprechend dem Plan Kaiserstraße 
zwischen Leyher Straße und Karolinenstraße SpA Nr. 0483 vom Mai 2012, geändert 
November 2012, zu pflanzen. 
 

 
 
 
Sachverhalt: 
 
Von Anwohnerinnen und Anwohnern wurde angeregt, in der Kaiserstraße im Abschnitt 
zwischen Leyher Straße und Karolinenstraße Bäume zu pflanzen. Daraufhin wurde eine 
Planung erstellt, die dem Bau- und Werkausschuss am 16.01.2013 vorgestellt wurde. 
 
Da erst im Sommer die Finanzierung der Maßnahme durch Mittel aus der Baumschutz-
verordnung durch das Ordnungsamt bestätigt werden konnte, erfolgte die Information der 
Anliegerinnen und Anlieger erst im Oktober 2013. Es gab nur wenige Reaktionen, die aber sehr 
gegensätzlich ausfielen. Bei zwei telefonischen Rückmeldungen wurde der Parkplatzverlust 
kritisiert, in zwei E-Mails wurde die Pflanzung von Bäumen ausdrücklich begrüßt. Zur 
Einengung der Fahrbahn kamen keine Äußerungen. 
 
In diesem Bereich der Südstadt gibt es sehr wenige Grünflächen. Um das Kleinklima zu 
verbessern und das Straßen- und Ortsbild aufzuwerten, sollen nun die Baumpflanzungen 
vorgenommen werden. Dabei ist in Kauf zu nehmen, dass zwei Parkstände entfallen. 
 
Die Bäume sind so angeordnet, dass sie bei einem späteren Ausbau der Kaiserstraße 
beibehalten werden können (siehe dazu beiliegenden Lageplan mit dem Vorschlag für einen 
endgültigen Ausbau). Dann würde sich die Anzahl der Parkstände gegenüber dem jetzigen 
Zustand sogar steigern lassen.  

Ö  2
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Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein X ja Gesamtkosten 15.000 €  nein X ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Stadtplanungsamt 
 
 
Fürth, 02.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Stadtplanungsamt 
Herney, Irmgard 
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SpA/232/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 11.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Neubau Transformatorenstation Konrad Adenauer-Anlage 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
- Beschlussvorlage (erstellt durch infra Fürth) 
- Visualisierung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Werkausschuss stimmt der Verlegung der Trafostation vom jetzigen Standort an 
die Moststraße zu. 
Das Ergebnis ist der infra mitzuteilen.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Dem Baubeirat wurde in seiner Sitzung vom 25.11.2013 vom Vorhaben berichtet. Der Baubeirat 
empfiehlt, den Neubau gestalterisch an das vorhandene Toilettenhäuschen anzupassen.  
 
Weiterhin wurde diskutiert die Türöffnungen seitlich anzuordnen. Eine Folge der möglichen 
Verlegung der Türen weg von der Moststraße wäre es, einen Teil der umgebenden Hecke auf 
der Rückseite dauerhaft zu entfernen, da hier ein weiterer Zugang erforderlich würde. 
 
Eine genaue Beschreibung des Vorhabens findet sich in der Anlage.  
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 

Ö  3
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Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Stadtplanungsamt 
 
 
Fürth, 04.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Stadtplanungsamt 
Frau Stefanie Korda 

Telefon: 
(0911) 974-3319 
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Vorlage zum Bauausschuss 
der Stadt Fürth

Schäfer/ Sternkopf 28.10.2013

Erneuerung Transformatorenstation Konrad- Adenauer Anlage

Status Quo:
Die bestehende Unterflurstation ist überaltert und in einem insgesamt maroden Zustand. Eine 
Erneuerung ist dringend erforderlich, da aufgrund der massiven Feuchtigkeitsproblematik durch 
mangelhafte Durchlüftung eine Sanierung am bestehenden Standort nicht wirtschaftlich möglich 
ist. Diese Annahme wurde durch eine Begutachtung mit einer Fachfirma bestätigt.
Die Station Konrad-Adenauer-Anlage ist elementar wichtig zur Versorgung des innerstädtischen 
Wohn- und Geschäftsareals und insbesondere für die extremen Lastspitzen während der 
Fürther Kirchweih. Nachdem die Diskussion um einen Ersatzstandort bereits mehrere Jahre 
anhält, muss mittlerweile mit Ausfällen der Station gerechnet werden. Um eine Gefährdung der 
Versorgungssicherheit zu vermeiden, soll ein Austausch vor der Kirchweih 2014 durchgeführt 
werden.

Variante 1 - Neubau im Bereich des Bestandstandortes

Nachdem eine Sanierung des Bestandes als Alternative ausfällt, wäre am jetzigen Standort nur 
eines Neubau eines unterirdischen Gebäudes denkbar. Ein Vorteil läge hierbei in der teilweisen 
Verwendung der vorhandenen Stationsfläche mit Nutzung eines Teils des Aushubs. Allerdings 
stehen diesem Effekt diverse signifikante Nachteile gegenüber insbesondere die extrem teuren 
Herstellungskosten in Höhe von 405.000,-€. Weiterer massiver Nachteil ist der komplexe und 
besonders zeitaufwendige Rückbau der Leitungen für die Neubauphase. Auch ergibt sich 
dadurch, dass unterirdische Zugänge, Einbringschächte und Lüftungen geschaffen werden 
müssen, ein erheblich größerer Flächenbedarf gegenüber einem konventionellen 
Stationsgebäude. Die massive Baumaßnahme unmittelbar in der Grünanlage im 
Spielplatzbereich würde ebenso eine besondere Herausforderung mit einigen unangenehmen 
Nebeneffekten darstellen. 
Weiterhin birgt der Betrieb einer unterirdischen Station, wie am gegebenen Standort gut 
ablesbar ist, die Nachteile geringere Lebensdauer gepaart mit höheren Kosten im Unterhalt.
Diesen schwerwiegenden Nachteilen steht nur die optische Verlagerung in den Untergrund als 
Positiveffekt gegenüber, wobei die Oberfläche des Stationsgebäudes nicht befahrbar und 
überbaubar wäre, um den Zugang ständig zu gewährleisten - kein Standort für Fahrgeschäfte 
und Wohnwagen während der Kirchweihzeit sind zu beachten.
Ergänzend sei noch angeführt, dass die Verunreinigungen der Lüftungsschächte und 
Treppenabgänge ein permanentes Ärgernis darstellen und nach Stand der Vorplanung sogar 
eine Baumfällung erforderlich wäre.

Ö  3
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Variante 2 - Neubau überirdisches Stationsgebäude in der Moststraße ggü. Hs. Nr 33

Hierbei handelt es sich um die Aufstellung eines standardisierten oberirdischen 
Fertigteilgebäudes, das in dieser Bauart dutzendfach im Netzgebiet der infra eingesetzt wurde 
und wird. Am gemeinsam mit SPA ausgewählten Standort (gem. Lageplan Nr. 2) gegenüber 
des Hauses Moststraße Nr.33 wird sich das Gebäude in einer Flucht mit dem 
Toilettenhäuschen und dem Kiosk harmonisch einfügen. Die Außenoberfläche kann auf 
Wunsch auch in Sandsteinoptik gestaltet werden. Zusammenfassend stellen sich die 
zahlreichen Vorteile dieses Lösungsvorschlages folgendermaßen dar:

- platzsparendes konventionelles Gebäude (6 Meter x 4 Meter) mit variablen 
Gestaltungsmöglichkeiten (Sandsteinfassade, Dachform etc.) und gleicher Kubatur  wie 
die nebenstehenden Gebäude

- günstigste Variante mit Herstellungskosten von ca. 230.000,- €

- Platzgewinn mit Nutzungsmöglichkeiten am alten Standort - Gebäudeumnutzung als 
Lagerraum oder Verfüllen und Erweiterung des Spielplatzes

Als einziger Nachteil ist der Wegfall von bis zu 2 Parkplätzen in der Moststraße zu nennen.

Um den Lastschwerpunkt auf der Fürther Freiheit an die Station anzubinden, ist die 
Verlegung einer Kabelhaupttrasse erforderlich. Der o. g. Kalkulationspreis ist realisierbar, 
sofern eine Trassierung entlang der bereits bestehenden Kabeltrasse durch die Rasenfläche 
der Grünanlage erfolgt. (siehe Lageplan 2.1) Hierbei werden bei Ausführung gemäß 
Lageplan keine Bäume beeinträchtigt.

Alternativ wäre nur eine Verlegung der Kabelhaupttrasse  um die Parkanlage außen herum 
denkbar, was jedoch mit einer Kostenmehrung von 120 – 150 Tsd. € verbunden sein wird, 
da nicht nur erhebliche Mehrlängen zum Tragen kommen, sondern diese auch im schwer 
befestigten Verkehrsraum auszuführen sind (siehe Lageplan 2.2). Zusätzlich ergäbe sich 
durch diese Trassierung im Bereich Moststraße eine baulich noch weitgehend 
unkalkulierbare Situation, da das Kabelpaket mit diversen Mittel- und 
Niederspannungskabeln unmittelbar auf dem Dach der Tiefgarage des NH-Hotels verlegt 
werden müsste. Der gewählte Kostenansatz an Mehrkosten ist in diesem Punkt eher 
konservativ und könnte zu noch deutlich höheren Kosten führen.

Fazit und Zusammenfassung:
Es ist eindeutig dem oberirdischen Standort mit Kabelanbindung durch die Parkanlage der 
Vorzug zu geben. Neben der Einsparung der genannten Mehrkosten ließe sich auch die 
Bauzeit deutlich kürzer gestalten, da nahezu keine Oberflächenaufbrüche und 
–wiederherstellungen im öffentlichen Verkehrsraum erforderlich werden.
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Lageplan 

überirdische Station mit Blick von der Moststr.
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überirdische Station mit Blick von der Rudolf- Breitscheid- Str. (im Vordergrund alte Station)
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SpA/228/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 11.12.2013 öffentlich - 

Kenntnisnahme 
 

 
 

Am Boxwald - Einrichtung von Umlaufsperren 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
V-SpA/Vpl-Pk 

 
 

Anlagen:  
Lageplan 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Vortrag des Referenten diente zur Kenntnis. 
 
TfA wird beauftragt, die Sperrpfosten nach DIN 3223 zu setzen.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Verwaltung informierte im Sommer 2013 die Anwohnerinnen und Anwohner schriftlich über 
den Vorschlag, die Straße Am Boxwald mit einer Diagonalsperre von der Straße Am Steinacher 
Kreuz zu trennen und gab ihnen Gelegenheit zu Äußerungen.  

Die tatsächliche Sperrung sollte erst nach dieser Information erfolgen (vgl. Beschluss BWA vom 
17.07.2013, einstimmig 13 Ja). 

Von August bis Oktober 2013 gingen bei SpA/Vpl zahlreiche Meinungsäußerungen zu diesem 
Vorhaben ein. Die Resonanz war durchweg positiv, d.h. eine Diagonalsperre mittels Poller wird 
von den meisten Bewohnern begrüßt.  

TfA wird nun beauftragt, Sperrpfosten nach DIN 3223 einzusetzen, die Lage der vorhandenen 
Telekomleitungen ist zu beachten. Mind. ein Poller sollte für Notfälle herausnehmbar sein. 

Die Kosten für das Setzen der Poller werden auf ca. 700 € geschätzt.   

 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

Ö  4
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  nein x ja Gesamtkosten 700 €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Stadtplanungsamt 
 
 
Fürth, 02.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Stadtplanungsamt 
Frau Susanne Plack 

Telefon: 
(0911) 974 - 3333 
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SpA/231/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 11.12.2013 öffentlich - 

Kenntnisnahme 
 

Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 
Kenntnisnahme 

 

 
 

ExWoSt-Forschungsfeld-Leitprojekte "Kooperation Konkret"; Dokumentation des 
Bundeskongress Bürgernahe Stadtentwicklung durch Kooperation 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Informationen zum Bundeskongress „Bürgernahe Stadtentwicklung durch Kooperation“ 
werden zur Kenntnis genommen.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Am 20.06.2013 fand in der Stadthalle Fürth der Bundeskongress „Bürgernahe Stadtentwicklung 
durch Kooperation“ statt. 
  
Die Stadt Fürth ist an dem Forschungsfeld „Kooperationen Konkret“ im experimentellen 
Wohnungs- und Städtebau mit  dem Modellvorhaben „Gesund und fit in Fürth – Aufbau und 
Verstetigung der Gesundheitsförderung und Prävention in Schwerpunktstadtteilen vertreten. 
 
Im Rahmen des Projektes werden / wurden in Fürth u. a. folgende investive Maßnahmen 
realisiert: 
Errichtung eines Multifunktionsfeldes in der Südstadt 
Errichtung einer Boulder-Anlage am Spielplatz Finkenschlag 
Errichtung eines Lichtmasts an den Jedermann-Bolzplätzen am Schießanger 
Errichtung von Schulgärten 
Beschaffung mobiler Skater-Rampen sowie einer Street-Soccer-Anlage 
 
Daneben erfolgte die Finanzierung gesundheitsbezogener Angebote u. a. von Kindergärten, 
Jugendeinrichtungen  und Vereinen. 
 

Ö  5
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Die Dokumentation wurde aufgrund der Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung 
ausschließlich digital erstellt, eine Druckversion wird nicht erstellt. Sie soll in Kürze auch auf der 
Internetseite (http://www.bbsr.bund.de) des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) veröffentlicht 
werden.   
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Stadtplanungsamt 
 
 
Fürth, 04.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Stadtplanungsamt 
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Bürgernahe Stadtentwicklung 
durch Kooperation
Dokumentation des Bundeskongresses am 20. Juni 2013 in Fürth

Ö  5
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Bürgernahe Stadtentwicklung 
durch Kooperation
Dokumentation des Bundeskongresses am 20. Juni 2013 in Fürth
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2 Dokumentation „Bürgernahe Stadtentwicklung durch Kooperation“

Kooperation konkret -  
Zukunftsmodell bürgernaher  
Stadtentwicklungspolitik
Dr. Ulrich Hatzfeld, Unterabteilungsleiter im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
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Kooperation konkret – Zukunftsmodell bürgernaher 
Stadtentwicklungspolitik

Dr. Ulrich Hatzfeld, Unterabteilungsleiter  
im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung

Lieber Herr Oberbürgermeister Dr. Jung, 
lieber Herr Kollege Paas, 
sehr geehrte Damen und Herren Landräte, 
sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeister, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

bitte erlauben Sie auch mir einige Überlegungen zu dem 
heutigen Schwerpunktthema „Kooperation in der Stadt-
entwicklung“. Ich werde dabei die Sicht des Bundes einneh-
men und zuweilen auch einige etwas krische Aspekte 
ansprechen. Denn das Thema hat ein ziemlich großes Prob-
lem: es hat keine – zumindest keine erklärten – Feinde.  
Jeder ist für mehr und bessere Kooperation. Jeder versi-
chert, dass er eine integrierte Sicht der Stadtentwicklung 
befürwortet, also für eine holistische und fachübergrei-
fende Herangehensweise eintritt. Es besteht Einigkeit, dass 
man am besten alles mit allem im Zusammenhang disku-
tiert, über alles redet und zwar mit jedem. 

Aber man hört zuweilen Klagen. Die Kolleginnen und Kol-
legen in der Praxis stellen fest, dass sie häufig nicht mehr 
zum Planen kommen, weil sie von morgens bis abends 
damit beschäftigt sind, möglichst viele bis alle in Planungs-
prozesse einzubeziehen. Wir veranstalten Beteiligungsrun-
den, wir entwickeln integrierte Handlungskonzepte, wir 
stimmen Projekte des Public-Private-Partnership ab, wir 
möchten noch mehr Bürgerbeteiligung und Bürgermitwir-
kung erreichen. Und dann gibt es noch das breite Spektrum 
der formalisierten Kooperation: Bürgerbeteiligung im 
Bebauungsplanverfahren, Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange, Umweltverträglichkeitsprüfungen, … Vor 
diesem Hintergrund kann man den Eindruck bekommen, 
in einem Zeitalter der Beteiligung und der Kooperation zu 
leben. Fest steht: es ist heute nicht akzeptabel, nicht zu 
kommunizieren und zu kooperieren. 

Es gibt viele gute Argumente für Kooperationen. Natürlich 
ist es sinnvoll zu kooperieren, um Kräfte zu bündeln – und 
das erst recht bei engeren finanziellen Spielräumen. Selbst-

verständlich kann man heute keine energetischen Maß-
nahmen umsetzen, ohne gleichzeitig über deren sozialen 
Konsequenzen nachzudenken. Und auf jeden Fall greift es 
zu kurz, sich in benachteiligten Stadtteilen mit Integrati-
onsmaßnahmen zu befassen, ohne das Thema Infrastruk-
tur in den Blick zu nehmen. Denn in der Stadtentwicklung 
hängt alles mit allem zusammen – allein schon deshalb, 
weil sich alles in demselben Stadtraum bzw. in demselben 
Quartier abspielt. Schon aus Gründen der begrenzten Res-
sourcen sind wir in der Tat gut beraten, nicht alle städti-
schen Nutzungen und Funktionen einzeln zu optimieren, 
sondern in ihrem Zusammenwirken optimal zu gestalten. 
Das ist im Übrigen der Kern der Stadtentwicklungspla-
nung: städtische Entwicklungen zu prognostizieren und 
dann im Zusammenhang zu gestalten. 

Der zentrale Aspekt der städtischen Kooperation ist der 
Quartiersbezug: Sie werden heute kaum noch ein räumli-
ches Handlungskonzept oder eine öffentliche Fördermaß-
nahme finden, die sich nicht mit dem Thema Quartiersbe-
zug auseinandersetzt. Wir haben erkannt, dass das Quartier 
eine elementare Ebene für die Kooperation – also die 
Zusammenführung von meist widerstreitenden Interessen 
– sind. Möglichst alle Fachplanungsbelange sollen einbezo-
gen werden; das reicht von der harten Infrastruktur bis zur 
Sozialplanung. 

Nun heißt es, dass die Praxis manchmal eine Parodie auf 
die Theorie ist. Konkret kann man beobachten, dass Kon-
kurrenz in der kommunalen Wirklichkeit immer noch 
deutlich dominiert. Denn Konkurrenz ist ganz offensicht-
lich einfacher als Kooperation. In dezentralen bzw. födera-
len Strukturen ist sie fast so etwas wie ein zentrales Organi-
sationsprinzip. Jede Organisation und jede Gruppe, die in 
den Prozess des Planens und Bauens einbezogen ist, jede 
Stadt und jeder Landkreis ist elementar damit befasst, über 
die eigenen Logiken nachzudenken. Jeder optimiert sich 
erstmal selber. 

Hinzu kommt, dass wissenschaftliche Untersuchungen 
darauf hindeuten, dass kaum jemand (und auch keine 
Organisationseinheit) freiwillig kooperiert. Wir kooperie-
ren im Regelfall erst, wenn wir Probleme nicht mehr 
alleine lösen können oder wenn keine andere Möglichkei-
ten zur Problemlösung mehr haben als die der Koopera-
tion.  
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Und übrigens: wer von Ihnen lässt sich gerne von anderen 
koordinieren? 

Ich sage das alles, um Ihnen zu verdeutlichen, dass Koope-
ration auch in der Stadtentwicklung kein Selbstläufer ist. Es 
reicht nicht aus, einen einleuchtenden und schönen Plan 
zu haben, um andere für ein kooperierendes Verhalten zu 
gewinnen. Kooperation braucht Zeit, Vertrauen und Bere-
chenbarkeit – und vor allem kontinuierliche Kommunika-
tion.

Hilfreich sind auch Projekte, die die Vorteile von Koopera-
tion in der Stadtentwicklung plausibel machen und 
zugleich deren Machbarkeit in der Praxis belegen. Deshalb 
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung auch Projekte wie diese hier in Fürth auf den Weg 
gebracht. Am Beispiel solcher Projekte wird gezeigt, unter 
welchen Voraussetzungen und zu welchen „Kosten“ Koope-
ration funktionieren kann. Die Begleitforschung hat 
wesentliche Erkenntnisse im Hinblick auf Erfolgsfaktoren 
für eine gelingende Kooperation erbracht:
•	  Kooperation funktioniert nicht als Wettrennen mit der 

Zeit. Sie benötigt Zeit zum Wachsen von Vertrauen.
•	  Hilfreich sind gemeinsame Analysen und Prognosen im 

Sinne einer Verständigung über gemeinsam zu lösende 
Aufgaben oder nur gemeinschaftlich zu erreichende 
Ziele.

•	  Kooperation wächst an konkreten Projekten und nicht 
in „großen Konzepten“. 

•	  Kooperation muss in Schritten strukturiert werden; sie 
braucht auch „Zwischenerfolge“.

•	 K ooperation bedarf der Entwicklung und Einhaltung 
gemeinsam vereinbarter Spielregeln. Zu den Spielregeln 

gehören auch Regelungen für den Umgang mit Rück-
schlägen.

Lassen Sie uns also, meine Damen und Herren, über solche 
Spielregeln für Kooperation nachdenken. Lassen Sie uns 
über Gegenstände von Kooperation nachdenken, die 
unmittelbar plausibel sind. Es geht um konkrete Fort-
schritte wie ein gemeinsames Gewerbegebiet, die Zusam-
menarbeit von Feuerwehren und Bauhöfen oder die 
Abstimmung im Öffentlichen Nahverkehr. Kooperation, da 
bin ich mittlerweile überzeugt, funktioniert nie theoretisch, 
sondern nur praktisch! 

Die Aufgabe des Bundes ist es, die Erfahrungen mit der 
Kooperation im Bereich der Stadtentwicklung aufzuberei-
ten und – sofern sie erkennbar erfolgreich sind – auf dem 
Weg vom Experiment zur Regel zu unterstützen. Dann geht 
es um neue Rechtsgrundlagen, Förderrichtlinien oder die 
Änderung von Normen und Vorgaben. Zuweilen müssen 
einige Fragen auch wissenschaftlich weiter verfolgt werden. 
Dabei ist der Experimentelle Städte- und Wohnungsbau 
eine wichtige Hilfe.

Wie sinnvoll und ertragreich eine solche Forschung sein 
kann, erleben wir heute hier in Fürth. Ich hatte vor der 
Veranstaltung schon die Möglichkeit, mit dem Herrn Ober-
bürgermeister ein interessantes Aufwertungsprojekt in der 
Rosenschule zu besuchen. Dieses Projekt ist eingebunden 
in ein Gesamtkonzept der Stadt, das sich auf das Zukunfts-
thema Gesundheit konzentriert. Und die Stadt hat es nicht 
bei einem politischen Statement oder einem imposanten 
Plan belassen, sondern gefragt: was benötige ich konkret 
für eine bessere Gesundheitssituation in meiner Stadt? 

Besichtigung eines Schulgarten-Projektes in 
Fürth
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Welche Partner können und welche müssen helfen? Und 
die Stadt hat dann mit den Krankenkassen und der Wirt-
schaft solche Partner gefunden. Diese Partner bringen eine 
verbindliche Kooperation und vor allem konkrete Projekte 
ein. Das ist nicht nur „Kooperation“, sondern „Kooperation 
konkret“.

Sie werden im Verlauf der heutigen Veranstaltung noch 
weitere interessante Beispiele kennenlernen, etwa die aus 
den Städten Altena oder Magdeburg. Ich bin sicher, dass 
diese Beispiele inspirierend und animierend sind.
Ich danke Ihnen sehr, dass sie gekommen sind und uns bei 
der Auswertung der vielen Experimente im Bereich der 
Kooperation in der Stadtentwicklung begleiten. Sie helfen 
uns klüger zu werden. Wir werden das Thema auch weiter 
begleiten und versuchen, Erkenntnisse des Forschungsfel-
des bzw. der Modellvorhaben in neue Strategien zu über-
führen. Herzlichen Dank.

Reges Interesse der Teilnehmenden am  
Bundeskongress
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Bürgernahe Stadtentwicklung in Fürth 
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister Stadt Fürth
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Bürgernahe Stadtentwicklung in Fürth

Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister Stadt Fürth

Herzlich Willkommen in der Kleeblatt-Stadt Fürth. Ich 
freue mich über das nationale Interesse und den hohen 
Besuch aus Berlin und München. Und ich bedanke mich 
für die vielfältige Unterstützung, die wir im letzten Jahr-
zehnt aus Berlin und München hier in Fürth erfahren durf-
ten. 
Wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass Städtebauförde-
rung wirkt und gut angelegtes Geld ist, dann ist Fürth dafür 
prädestiniert. Wir hatten das große Glück, im letzten Jahr-
zehnt gut 35-40 Millionen Euro für unsere Innenstadt zu 
erhalten. Das war einerseits bitter notwendig, weil vieles im 
Argen lag. Wir können aber davon ausgehen, dass mit die-
sem öffentlichen Geld noch mal das Fünf- bis Achtfache an 
privaten Investitionen losgetreten wurde. Insgesamt dürf-
ten in die Innenstadt im letzten Jahrzehnt mehrere hun-
dert Millionen investiert worden sein. 
Was damit gelungen ist, stellt eine Umkehrung dar: Wir 
hatten hier teilweise sozial extrem einseitige Stadtstruktu-
ren, wir hatten Bevölkerungsmischungen, die sehr einseitig 
mit Migrationshintergrund und mit Sozialhilfe-Hinter-
grund belastet waren. Wir hatten eine Bausubstanz, die 
man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Selbst in unmit-
telbarer Nachbarschaft des Rathauses gab es noch Wohn-
häuser, deren Toiletten sich nicht einmal auf dem Gang, 
sondern im Hof befanden. Und das noch vor zwölf Jahren! 
Durch massiven Einsatz der Städtebauförderung haben 
sich diese teilweise desolaten Zustände entscheidend ver-
bessert.
Wir wollen gar nicht verhehlen, dass in einigen Bereichen 
der Innenstadt jetzt ein solcher Boom entstanden ist, dass 
wir schon wieder aufpassen müssen, dass sich nicht ein 
schickes Viertel nur für die Wohlhabenden entwickelt. Wir 
möchten die gute Durchmischung halten. Wir haben 
wesentliche Probleme lösen können, aber eine Aufgabe ist 
noch verblieben: Die Einkaufssituation ist weiterhin unbe-
friedigend. Aber auch da, wenn Sie in die Innenstadt gehen, 
sehen Sie Bagger und Kräne. Da tut sich jetzt etwas. 
Beim Thema Gesundheit als Teil der Städtebauförderung 
könnte man hinterfragen, wo etwas entsteht in Sandstein 
oder Beton. Ich halte es aber schon für sehr wichtig, dass 
das Thema der Stadtsanierung begleitet wird von weichen 
Faktoren. Es ist zum Beispiel für die Menschen, die hier her 

ziehen, extrem wichtig, dass sie vernünftige Kindergärten 
finden. Auch eine sanierte Schule, eine Ganztagsbetreuung 
oder ein Spielhaus, wo junge Jugendliche spielen können, 
sind wichtige Qualitäten einer Innenstadt. So hat sich 
ebenfalls das Thema Gesundheit weiterentwickelt. Wir 
waren heute früh bei einem kleinen Gartenprojekt in der 
Rosenschule: Es ist eindrucksvoll, wenn junge Kinder mit 
Migrationshintergrund mir erklären, wie viele Erdbeersor-
ten es gibt und welche Formen von Tomaten. Das wusste 
ich alles selber nicht. 
Es ist auch beeindruckend, dem Thema Sport, das ja auch 
zur Gesundheit gehört, ganz neue Möglichkeiten zu geben. 
Hier bietet sich die Gelegenheit mit ganz wenig Aufwand 
viel zu erreichen, indem z. B. die Nutzungszeit bestehender 
Sportanlagen durch den Einsatz von Beleuchtungssyste-
men fast verdoppelt wird, zumindest in der düsteren Jah-
reszeit. Dafür ist nicht unendlich viel Geld erforderlich, 
zwei Masten, und plötzlich kann ich das Spielfeld ein Drit-
tel länger nutzen. Solche Ideen und Gedanken, die können 
hier in diesem wirklich ganz speziellen Städtebauförder-
projekt weiterentwickelt und anschließend in andere 
Städte übertragen werden. 
Wir sind als Stadt Fürth Herrn Staatssekretär Bomba sehr 
dankbar, als Modellvorhaben dabei sein zu dürfen. Herr 
Bomba ist in der Region ein berühmter Mann. Er hat 
damals die Abwicklung von Quelle organisieren müssen. 
6.000 Menschen waren plötzlich von der Arbeitsverwaltung 
aufzunehmen und Herr Bomba hat dabei Großes geleistet. 
Heute steht die Region stärker da, als damals zu Quelle-
Zeiten. 
Aber es ist weiterhin wichtig, nachhaltig dabei zu bleiben, 
deshalb schließe ich mit einem Appell: Wir brauchen in 
Fürth in den nächsten zehn Jahren sicherlich keine 40 Mil-
lionen Euro mehr. Wir wurden in der letzten Dekade 
außerordentlich gut bedient. Aber die deutschen Städte 
benötigen weiterhin Städtebauförderung, auch Fürth!
Die Stadterneuerung kann nicht als abgeschlossene Auf-
gabe in Deutschland gelten. Städtebauförderung ist ein 
Programm, das garantiert solche privaten Initiativen aus-
löst, dass es sich auch für den Finanzminister, sei es in Bay-
ern oder auf Bundesebene, wieder lohnt. 
Also es lohnt sich für die Städte, es lohnt sich für die Men-
schen, es lohnt sich für die Kasse, es lohnt sich für das 
ganze Land. Deshalb mein abschließender Appell: Erhöhen 
Sie wieder die Städtebauförderung auf allen Ebenen! 
Vielen Dank.  
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Bürgernahe Stadtentwicklungspolitik 
in Bayern
Ministerialdirigent Joachim Paas, Leiter der Abteilung Wohnungswesen und Städtebauförderung der Obersten Baube-
hörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern
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Bürgernahe Stadtentwicklungspolitik in Bayern

Joachim Paas, Leiter der Abteilung Wohnungswesen und 
Städtebauförderung der Obersten Baubehörde im Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern

Wenn ich die aktuellen Diskussionen über Bürgerbeteili-
gung verfolge, entsteht leicht der Eindruck, als ob es sich 
um ein neues Phänomen handle. Dabei ist die Mitwirkung 
der Bürgerinnen und Bürger in der Stadtplanung seit über 
vierzig Jahren ein zentrales und gelebtes Element der Städ-
tebauförderung. Mit dem Ziel, die Qualitäten der histori-
schen Stadt- und Ortskerne zu sichern und behutsam an 
aktuelle Lebensformen anzupassen ist die Städtebauförde-
rung wie kaum eine andere Förderung den Bedürfnissen 
der Bürger nah, kümmert sich um deren unmittelbares 
Umfeld, beteiligt sie und hilft Probleme zu beseitigen.

In der Städtebauförderung ist die Bürgerbeteiligung von 
Anfang an auch gesetzlich verankert. Dabei tragen die Städ-
tebauförderungsmittel seit jeher dazu bei, die Eigenverant-
wortung der Betroffenen und das private, vor allem auch 
das finanzielle Engagement zu stärken. Dazu will ich aber 
gleich hinzufügen, dass bei uns in Bayern immer der 
Gedanke der Freiwilligkeit im Vordergrund stehen soll. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass gesetzliche Regelungen 
mit Zwangsabgaben für ein erfolgreiches Engagement Pri-
vater nicht notwendig sind. (BIDs)

Ein verbreitetes Instrument zur Förderung von privatem 
Engagement im Sanierungsgebiet ist auch in Bayern die 
Modernisierungsvereinbarung zwischen Kommune und 
Gebäudeeigentümer. Der Eigentümer nimmt Eigenkapital 
in die Hand, um sein Gebäude zu sanieren, beseitigt damit 
in Kooperation mit der Städtebauförderung städtebauliche 
Missstände und trägt dazu bei, die Sanierungsziele im 
Gebiet zu erreichen. Hier in Fürth können Sie sich in den 
ehemaligen O‘ Darby-Barracks ein gutes Beispiel 
anschauen. Die Stadt Fürth erkannte die einmalige Mög-
lichkeit der innerstädtischen Entwicklung und hat nach 
dem Abzug der Amerikaner beispielsweise in privater 
Kooperation mit der Diakonie die alte Schickedanz-Villa 
auf dem Kasernengelände umgebaut und saniert. Sie ist 
heute Teil der privaten Wilhelm-Löhe Hochschule für 
angewandte Wissenschaften.
Ein verbreitetes, in Bayern oft genutztes Instrument zur 

Joachim Paas, Leiter der Abteilung Wohnungswesen und Städte-
bauförderung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsminis-
terium des Innern

Einbindung Privater in die Städtebauförderung ist der Ver-
fügungs-  bzw. Projektfonds zur Durchführung eigener 
Projekte oder Maßnahmen auf Stadtteilsebene. Die Sanie-
rungskommune hat dabei die Möglichkeit, einen Fonds 
einzurichten, der sich zur Hälfte aus Mitteln der Städte-
bauförderung und zur anderen Hälfte aus privaten Mitteln 
zusammensetzt. Ein lokales Gremium entscheidet über die 
Vergabe der Mittel. Wir haben in Bayern sehr gute Erfah-
rungen mit diesem Instrument der Beteiligung gemacht, es 
stärkt den Zusammenhalt auf lokaler Ebene und die Identi-
fikation der Bürgerinnen und Bürger mit den Maßnahmen.

Instrumente, die über die gesetzlich vorgeschriebene Bür-
gerbeteiligung hinausgehen, erforscht der Bund mit den 
ExWoSt-Projekten „Kooperationen“. Die bayerischen Städte 
Hof und Grafenau sind beispielsweise im Forschungsvor-
haben „Kooperationen im Quartier“ vertreten, unser heuti-
ger Gastgeber „Fürth“ im Forschungsvorhaben „Kooperati-
onen konkret“. Da die Projekte heute Nachmittag näher 
vorgestellt werden, gehe ich an dieser Stelle nicht näher 
darauf ein.
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In Ergänzung zu den ExWoSt-Projekten des Bundes, die 
stark auf wissenschaftlicher Basis aufgestellt sind, haben 
wir seit 2005 in der bayerischen Städtebauförderung im 
Rahmen von Modellvorhaben neue Instrumente und Stra-
tegien entwickelt, um die Bürgerschaft möglichst früh am 
Planungsprozess zu beteiligen – und um Eigeninitiative, 
private Standortverantwortung und vor allem finanzielle 
Mitwirkung der Bürger zu fördern. Denn Sie stimmen 
sicherlich zu, dass für ein bestmögliches Ergebnis die 
gemeinsame Anstrengung privater und öffentlicher 
Akteure notwendig ist. Dabei kommt es darauf an, auf 
Augenhöhe zu kommunizieren, die Maßnahmen auf eine 
breite Basis zu stellen und neue Partnerschaften einzuge-
hen.

Mit der Initiative „Leben findet Innenstadt“ verfolgen wir 
in Bayern das Ziel, dass sich öffentliche und private Akteure 
durch Kooperationen in Innenstädten und Ortszentren 
strategisch zusammenschließen. In den Modellgemeinden 
arbeiten Einzelhändler, Gewerbetreibende, Immobilienei-
gentümer, Bewohner und Verwaltung als öffentlich-pri-
vate-Partnerschaft an der Stärkung eines Quartiers. So 
haben sich beispielsweise in Passau Hauseigentümer 
zusammengeschlossen und in Kooperation mit der Städte-
bauförderung die Fußgängerzone aufgewertet. Sie haben 
sich mit 50 % der Kosten an der Finanzierung beteiligt und 
insgesamt eine beachtliche Summe von 600.000 Euro auf-
gebracht. Die Initiative „Leben findet Innenstadt“ hat 
unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Es zeigt sich, dass 
private Standortgemeinschaften auf freiwilliger Basis in 
Zusammenarbeit mit der Kommune und unter tatkräftiger 
Mithilfe des Freistaats Bayern gut funktionieren können.
Erfolgreiche öffentlich-private-Partnerschaften können 
nur dort entstehen, wenn vor Ort ein Modus der Zusam-

menarbeit gefunden wird, in dem sich alle Akteure in Ihren 
Interessen und Aufgaben repräsentiert sehen und die kom-
munale Verwaltung auf Augenhöhe mit den privaten 
Akteuren handelt.

Während die Initiative „Leben findet Innenstadt“ vor allem 
die Themen „Wirtschaft und Einzelhandel“, „private Grund-
stückseigentümer“ und „Wohnen“ im Blickfeld hat, lenkt 
das Modellvorhaben „Kooperationen - Pilotprojekte für die 
Stadtgesellschaft“ die Aufmerksamkeit verstärkt auf den 
Aufbau von Stadtteilnetzwerken, die langfristig die Stabili-
sierung und Eigenständigkeit der Quartiere sichern. Es 
basiert auf dem Bund-Länder Städtebauförderungspro-
gramm „Soziale Stadt“. Mittlerweile sind die interdisziplinär 
erarbeiteten und ressortübergreifend abgestimmten 
Modellprojekte im Rahmen eines integrierten Entwick-
lungskonzepts impulsgebend für alle anderen Städte-
bauförderungsprogramme. Durch die Zusammenarbeit von 
Einrichtungen der Kommune und privaten Institutionen 
können Wissen, Ideen, Zeit und Finanzmittel gebündelt 
werden.

Im bayerischen Modellvorhaben „Kooperationen“ sollen 
die Kooperationspartner eigene Mittel, Personal, Fachwis-
sen und Engagement in die Projekte einbringen, um Res-
sourcen bündeln zu können und eine Verstetigung zu 
gewährleisten. Bislang wurden 94 Projekte umgesetzt. Es ist 
beachtlich, dass dabei die privaten Kooperationspartner 
knapp ein Viertel der Fördermittel beisteuerten.

Hier in Fürth konnte beispielsweise mit Hilfe des Modell-
vorhabens  „Kooperationen“ im Bildungs- und Jugendzent-
rum Lindenhain ein erfolgreiches Kooperationsmodell auf 
die Beine gestellt werden: Langzeitarbeitslose aus dem 

Blick in das Foyer während der Mittagspause
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Stadtteil, Kulturschaffende, Schulen, Vereine und städtische 
Ämter arbeiten eng zusammen. Die Mitglieder bieten in 
diesem Zentrum ein breites Spektrum an Bildungs- und 
Kulturaktivitäten an. Akquise, Marketing und Management 
übernimmt die Gemeinschaft für die Mitglieder. Auch bei 
diesem Projekt zeigt sich, dass der ämterübergreifende 
Ansatz und funktionsfähige Netzwerke eine wichtige Vor-
aussetzung dafür sind, erfolgreiche Kooperationen auf 
Quartiersebene zu etablieren, und Gemeinschaft und Soli-
darität zu fördern.

Mit unserem jüngsten Modellvorhaben „Ort schafft Mitte“ 
gehen wir in die Ortszentren im ländlichen Raum, der vom 
strukturellen Wandel besonders betroffen ist. Damit wir 
auch dort gleichwertige Lebensverhältnisse sichern kön-
nen, versuchen wir mit diesem Modellvorhaben, frühzeitig 
zu agieren und die Energien durch neue Kooperationen zu 
bündeln und zu aktivieren. Zwölf Städte, Märkte und 
Gemeinden wurden ausgewählt, um bis Ende dieses Jahres 
neue Ideen und Maßnahmen zur Beseitigung struktureller 
Defizite und innerörtlicher Gebäudeleerstände zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Erprobt werden auch neue Förder-
möglichkeiten, wie zum Beispiel die Einrichtung eines 
eigenverantwortlich von der Kommune verwalteten Ent-

wicklungsfonds zur zügigen Mobilisierung von Leerstän-
den und Brachflächen. Eine wirkungsvolle Entwicklung 
von Ortskernen und Innenstädten ist auf die Beteiligung 
von Gebäudeeigentümern und Privaten angewiesen. Wie in 
der FreyInvest GmbH in Freyung oder im Gründerzentrum 
für Handel und Dienstleistungen in Schrobenhausen 
erproben eine Vielzahl unserer Modellkommunen Mög-
lichkeiten privates Kapital und Engagement für die Bele-
bung leerstehender Gebäude in unseren Innenstädten zu 
gewinnen.

Die bayerischen Modellvorhaben geben Anregungen dafür, 
wie sich Private in Abstimmung mit den kommunalen 
Erneuerungszielen für ihr Lebensumfeld engagieren kön-
nen. Auch durch diese Einbindung Privater ist die Stadtent-
wicklung in Bayern nah am Bürger dran. 

Ausgewählte Tagungsunterlagen
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Kooperation vor Ort - Grundlage  
bürgernaher Stadtentwicklung
Dr. Andreas Hollstein, Bürgermeister Stadt Altena
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Kooperation vor Ort – Grundlage bürgernaher Stadt-
entwicklung

Dr. Andreas Hollstein, Bürgermeister Stadt Altena

Sehr geehrter Herr Hatzfeld, sehr geehrter Herr Kollege 
Jung, meine sehr geehrten Damen und Herren,

es ist immer schwer, vor Kommunalen als Kommunaler 
mit einem Praxisbeispiel aufzutreten, denn viele von Ihnen 
tun dasselbe wie wir auch: Sie kümmern sich um die Anlie-
gen von Bürgern, sie reden und setzen sich mit ihnen aus-
einander, sie beziehen sie ein. Insofern bitte ich, meine 
Ausführungen als ein Beispiel zu verstehen, das mannigfal-
tig um weitere Beispiele aus Ihren Kommunen ergänzt 
werden könnte. Und Herr Oberbürgermeister Jung, gestern 
konnten wir bereits in Ihrer Stadt interessante und bei-
spielgebende Projekte besuchen, die Sie mit Ihrem Team 
entwickelt haben – es ist wirklich beeindruckend, was hier 
gestaltet wurde.
Wir haben gerade schon gehört, welche Probleme die Stadt 
Altena hat. Wir sind in Westdeutschland die Stadt mit den 
höchsten Bevölkerungsrückgängen der letzten 30 Jahren. 
Hintergrund ist u.a. der Abzug der Firma Graetz (später SEL 
bzw. Nokia), die erst mit Hilfe von Ziel II-Förderung der EU 
den Standort des Betriebs in Bochum erheblich erweiterte 
und von dort aus - ebenfalls mit EU-Mitteln der Ziel II-
Förderung - nach Rumänien ging. Altena verlor mehr als 
400 Arbeitsplätze – seit Mitte der 1960er / Anfang der 
1970er Jahre waren es sogar mehr als 3.000 Arbeitsplätze.
Aber Altena hat auch seine schönen Seiten – wie z.B. eine 
der schönsten Höhenburgen – sonst wäre ich vielleicht 
auch nicht mehr dort. Ich bin allerdings auch ein „Überzeu-
gungstäter“, da ich selber hier geboren und nach vielen 
Aufenthalten in anderen Städten wieder in diese Kleinstadt 
in Nordrhein-Westfalen zurückgegangen bin.
Altena – die Stadt in der das weltweite Jugendherbergswerk 
gegründet wurde - liegt direkt an einem Fluss, der Lenne, 
inmitten einer bergigen Lage, d.h. die Häuser sind an den 
Hang gebaut und haben unverbaubare Sicht, allerdings 
auch Folgeprobleme wie Nässe in Kellern usw. . 
Der Fluss und die Stadt sind stark geprägt von der Drahtin-
dustrie sowie Stahl- und Eisenverarbeitung, die besonders 
in den 1970er Jahren intensiv vertreten waren. Der Bereich 
der Eisenverarbeitung ist komplett abgewandert. Nach wie 
vor werden in Altena jedoch auf Stahldraht basierend ins-

besondere Sicherheitskomponenten für die Auto-, Flug-
zeug-, Eisenbahnherstellung produziert.
Wie sind wir vor diesem Hintergrund in Altena zur bürger-
nahen Stadtentwicklung gekommen? Ich möchte das an 
einem Beispiel verdeutlichen.

Pflasteraktionen 2000 - 2004 
In Folge der Abwanderungen der Bürger und des damit 
einhergehenden Steuerverlustes – Altena ist eine der ärms-
ten Kommunen in Nordrhein-Westfalen – konnte und 
kann die Kommune nicht mehr viel bewegen. Der Einzel-
handel kam mit seinen Problemen des rückläufigen 
Umsatzes zu mir und suchte die Schuld für diese Entwick-
lung weniger bei sich, sondern stellte vor allem die Forde-
rung, die Stadt möge die Einkaufsstraße attraktiver gestal-
ten. Das Geld dafür hatten wir nicht. Aber wir stellten die 
für Reparaturen der Straße vorgesehenen 8.000 Euro für die 
Neugestaltung zur Verfügung – unter der Voraussetzung, 
dass die Einzelhändler selber mit Hand anlegten! In den 
nächsten Tagen wich die anfängliche Freude über diese 
Kooperation angesichts der damit verbundenen Herausfor-
derungen. Ein Vorteil beim Umgang mit diesen Problemen 

Dr. Andreas Hollstein, Bürgermeister Stadt Altena
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war für mich meine Ausbildung als Jurist und das Bewusst-
sein, dass sich für die Probleme irgendeine Lösung findet. 
Und das taten sie auch:
•	  Da stand die Frage im Raum: Was ist, wenn ein Stein auf 

den Fuß eines mit anpackenden Bürgers fällt? Hier 
wurde letztendlich auf die Einordnung der Mitwirken-
den als Verwaltungshelfer zurückgegriffen. Mittlerweile 
gibt es in Nordrhein-Westfalen wie in anderen Ländern 
auch eine Versicherung für Ehrenamtliche – das ist eine 
große Erleichterung! 

•	  Dann stellte sich die Frage, wie geht man mit der feh-
lenden Pflaster-Kompetenz der Mitwirkenden um? 
Schließlich sollte eine ansprechende Straßengestaltung 
und kein welliger Untergrund geschaffen werden! Diese 
Herausforderungen konnte gelöst werden, in dem den 
Mitwirkenden Profis, zwei Mitarbeiter vom Baube-
triebshof, zur Seite gestellt wurden - zur Anleitung und 
Prüfung der ordnungsgemäßen Ausführung. Die Kolle-
gen führten nach der Aktion aus, dass ihre Arbeit in der 
Stadt noch nie so Wert geschätzt worden war, wie bei 
diesem Pflasterprojekt. 

•	  Ein weiteres Problem war die Lärmbelastungen bei den 
Anwohnern, denn die Einzelhändler konnten erst ab 19 
Uhr mit der Arbeit beginnen. Und in den Abendstun-
den mit einem Presslufthammer in der engen Straße 
– das ist kein Vergnügen! Ehrlich gesagt hatte ich auf 
diese Frage auch keine Antwort, sondern habe dann - 

was Bürgermeister häufiger machen - gesagt: „Wir 
machen das einfach mal“. Wir haben mit den Arbeiten 
begonnen und das Ergebnis war erstaunlich: Die Men-
schen haben sich gefreut, haben uns versorgt und ver-
pflegt. Ich verdanke dem Projekt eine Reihe neu erwor-
bener Kompetenzen – ich kann Ihnen jetzt auch in der 
Praxis zeigen, wie Pflastern geht!

Das Pflastern der Lennestraße erzeugte durchweg positive 
Resonanzen: Die Kollegen vom Baubetriebshof waren 
mächtig stolz, den Einzelhändlern, dem Bürgermeister, den 
Ratsmitgliedern ihr Wissen und ihre Kompetenzen weiter-
geben zu können. Die Einzelhändler – Einzelhandel kommt 
ja von einzeln handelnd - gaben zu verstehen, dass sie noch 
nie so viel miteinander geredet hatten – gibt es doch neben 
ihrer ganztätigen Tätigkeit und der in der Regel geringen 
Restfreizeit wenig Austauschmöglichkeiten.
Diese besondere Aktion konnte in den folgenden Jahren 
verstetigt werden. Wir haben insgesamt acht  Aktionen in 
vier Jahren durchgeführt und dabei ca. 500 m Straße erneu-
ert. Das alte Pflaster haben wir an Private verkauft, die die 
Steine für ihre Vorgärten oder Garagenzufahrten nutzten. 
Das eingenommene Geld nutzten wir für die weiteren 
Pflasterarbeiten. Ergänzend kamen nach dieser ersten 
erfolgreichen Aktion für die Pflasterung der weiteren Stra-
ßenabschnitte noch Unterstützungen von lokalen Unter-
nehmen hinzu.

Umbau des Lenneufers: links vorher, rechts nachher
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Damit war der Anfang getan. Wir hatten festgestellt, dass 
man Menschen nicht nur durch theoretische Auseinander-
setzungen wie Diskussionsrunden, sondern auch durch 
gemeinsames Anpacken einbinden und beteiligen kann. 
Eigentlich sollte diese Erkenntnis für Kommunen eine 
Selbstverständlichkeit sein, für kleine Kommunen ohnehin, 
für größere Kommunen und Großstädte ebenfalls. Unser 
Problem heute ist - und das gilt gleichermaßen für die 
Kleinstädte mit ihren Nachbarschaften und die Großstädte 
mit ihren Quartieren – unser sektorales, nach Fachberei-
chen organisiertes Denken und Handeln. Jeder Fachbereich 
– Herr Hatzfeld hat völlig recht – hat seine singulären Inte-
ressen. Ein solch singuläres Interesse ist z.B. der Wunsch 
der Kommunen, die Städtebauförderung nach oben zu 
bringen. Aber es gibt Gesamtinteressen des Staates, die fein 
auszutarieren sind. Und das ist nicht immer nur Friede, 
Freude, Eierkuchen. Dabei geht es immer um Geben und 
Nehmen und zugleich die Wahrung der eigenen Identitä-
ten. Dieser Ansatz ist dem Bundesministerium für Bau 
Verkehr und Stadtentwicklung mit dem Städtebau bisher 
gut gelungen - und wird sicherlich auch weiterhin gut 
gelingen.
In Altena haben wir gemerkt, dass Bürger wieder stärker in 
ihrer Gesamtheit berücksichtigt und Stadt ganzheitlich 
gedacht werden muss. Wir müssen den Bürgern das Gefühl 
zurückgeben, das sie nicht Notnagel sind, aber wieder stär-
ker in den Blickpunkt rücken. Dass es zu dieser geringen 
Berücksichtigung der Bürger gekommen ist, liegt meiner 
Meinung nach in der Philosophie der 1970er Jahre, in den 
man meinte, alles wird größer, schöner und bunter, alles ist 
bezahlbar und wo unzählige städtische Infrastrukturein-
richtungen entstanden – meist ohne die betriebswirtschaft-
liche Grundlagen ausreichend zu prüfen. In dieser Zeit 
wurde den Bürgern das Gefühl vermittelt, bei der Entwick-
lung der Stadt zu stören. Die Aufgaben oblagen den hoch-
gebildeten, hochbezahlten Fachleuten in den Rathäusern 
– die Bürgerin, der Bürger wurde weitgehend ausgesperrt 
in fast allen Themenbereichen. „Wir haben den Bürgern 
vorgegaukelt, es gibt eine Zukunft ohne dass er anpacken 
muss. Er muss nur bezahlen. Und irgendwann haben wir 
gemerkt, soviel wie er bezahlen müsste, können wir ihm 
gar nicht abverlangen“. Diese Diskrepanz müssen wir nach 
meinem politischen Verständnis wieder zu schließen ver-
suchen, in dem wir gemeinsam mit den Bürgern agieren - 
sowohl in der Vorbereitung, in integrierten Entwicklungs-
konzepten, in der Durchführung, in Abstimmungsrunden, 

im flankieren von Maßnahmen und in ihrer öffentlich-
keitswirksamen Durchsetzung. Das Gegenbeispiel ist für 
mich Stuttgart 21 – dort wurde im Vorfeld viel zu wenig 
miteinander ausgetauscht.

Erforderliche Strukturanpassungsmaßnahmen lösen 
Eigeninitiative aus
Altena musste erst einmal sparen und Strukturanpassun-
gen bei der städtischen Infrastruktur vornehmen, z.B. 
Schließung von Kindergärten, Grundschulen, Kirchen, 
Freibad, Streichung von Zuschüssen usw. - das war nicht 
unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Sie können ange-
sichts der Streichliste sicherlich nachvollziehen, dass es 
nicht erfreulich ist, in der ersten Amtszeit gleich mit solch 
gravierenden Einschnitten Politik machen zu müssen – 
weder für das Rathaus, den Rat noch für den Bürgermeis-
ter. Aber wir mussten diese schmerzhaften Prozesse 
umsetzt, denn es stand keine Hilfe von außen zu erwarten. 
Bei diesem unangenehmen, aber transparent kommuni-
zierten Prozess wurden den Menschen unserer Stadt deut-
lich: „Wir müssen selber etwas tun, die Stadt kann nicht 
mehr alles lösen“. Diese Einsicht ist der Hintergrund für die 
Pflasteraktion – es war deutlich geworden, dass die Stadt 
trotz aller Bemühungen kein Geld mehr hat, um z. B. das 
Freibad zu erhalten. Also müssen die Menschen selber mit 
Hand anlegen. Anknüpfend an Herrn Hatzfeld: Keiner 
macht das freiwillig. Aber wenn man eine Zwangslage hat, 
werden Kooperationen eher möglich als wenn man keine 
hat. Und je größer die Zwangslage, desto größer auch die 
Bereitwilligkeit und Kooperationsbereitschaft der Bevölke-
rung. Ist doch klar, wenn ich abends genügend Geld in der 
Tasche habe und tagsüber einer für mich die Straße pflas-
tert, muss ich nicht selber anpacken.

Integriertes, partizipatorisches Entwicklungs- und 
Handlungskonzept
Nach diesen Erfahrungen haben wir das Prinzip der Koope-
ration mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickelt, 
und das in einer Zeit, in der integriertes Vorgehen noch 
keine Selbstverständlichkeit war. Für Westfalen stand 
Altena – neben der Großstadt Münster - beispielgebend für 
die Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Gestal-
tungsprozesse mit den Bürgern. Wir haben Menschen 
zusammengeholt und mit Unterstützung einer Agentur 
Befragungen durchgeführt und ausgewertet, um zu sehen, 
welche Ziele und Vorstellungen seitens der Bevölkerung an 
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die Stadtentwicklung bestehen. Eines der Kernprobleme ist 
die Topografie der Stadt – was auch die Bürger deutlich 
formulierten. Ein zentrales Anliegen war, die Lenne wieder 
stärker in die Stadt einzubeziehen. Der Fluss, der in den 
1970er Jahren aus Gründen des Hochwasserschutzes mit 
steilen „Hafenmauern“ versehen und durch Metallgitter 
abgeschirmt wurde, wurde in der Stadt mit Hochwasser 
und Gefahr gleichgesetzt. Die Assoziation „Fluss -= Schön-
heit + Idylle“ gab es nicht. Hier wünschten sich die Bürger 
neue Blicke auf die Lenne. Ein weiteres Ziel betraf das 
Wahrzeichen der Stadt, die Burg Altena: Sie wird jährlich 
von 100.000 Menschen besucht, liegt allerdings auf einem 
Höhenrücken, der erklommen werden muss. Diese Höhen-
lage war früher aus strategischen Gründen von hoher 
Bedeutung. Heute erweist sie sich als Hürde, denn die Besu-
cher kommen, wenn sie denn hochgehen erschöpft an. Für 
viele Menschen, insbesondere jene mit Handicape stellt die 
Höhenlage eine deutlich Einschränkung dar. Nach dem 
Burgbesuch verlassen viele Besucher Altena schnell wieder 
und kommen nicht in die Innenstadt. 

Exkurs: Blumenkästen an der Lenne
Die Bürger wollten gerne bepflanzte Blumenkästen entlang 
der Lenne aufhängen. Die Stadt hatte für diese Maßnahme 
kein Geld zur Verfügung. Daraufhin gründete sich ein Ver-
ein, der Blumenkästen kauft und bepflanzt. Die Kästen 
werden von einem ortsansässigen Gärtner gehegt und 
gepflegt. Jeder Bürger kann für 50 Euro Blumenkasten-Pate 
werden. Von anfangs ca. 80 Paten und Blumenkästen vor 
ca. 12 Jahren stieg die Zahl auf derzeit ca. 200 Blumenkäs-
ten und Paten.
Im unteren Bereich der Haupteinkaufsstraße Lennestraße 
mehrten sich die Leerstände in den Ladenlokalen. Sie sind 
gekennzeichnet durch kleine Ladenflächen, erschwerte 
Zugänglichkeit über Treppen usw.. Fast jedes zweite Laden-
lokal stand leer. Aufgrund der räumlichen Nähe Altenas zu 
anderen Zentren wie Dortmund und Essen (ca. 45 Minuten 
mit dem Auto) mit ihren großen Einkaufsangeboten gibt es 
kaum realistische Möglichkeiten, hier attraktiven Einzel-
handel anzusiedeln – zumal auf 80m² und angesichts des 
sich wandelnden Einkaufsverhaltens. Gemeinsam mit den 
Bürgern wurden für diesen Bereich der Lennestraße Leitli-
nien zur weiteren Entwicklung festgelegt und ganz wichtig: 
alle Fraktionen im Rat der Stadt unterstützten diese Ziele 
– einstimmig wurden 314 Maßnahmen in zehn Hand-
lungsfeldern verabschiedet. Festgehalten wurden diese 

Ideen und Vorstellungen 2007 im integrierten und partizi-
patorisch erarbeiteten Entwicklungs- und Handlungskon-
zept „Altena 2015“. 

Schrittweise Umsetzung des integrierten Konzeptes
Aufbauend auf dem integrierten Handlungskonzept sollte 
zwei Jahre später mit den ersten Umsetzungen begonnen 
werden. Allerdings mussten zuvor - da die Stadt die Umset-
zung nicht selber finanzieren konnte - die Förderungsme-
chanismen durchlaufen werden: das dauert! Zugleich 
waren die Bürger nach dem Beteiligungsverfahren an einer 
zügigen Umsetzung des Konzeptes interessiert und wollten 
sehen, was sie geplant hatten. In dieser Situation kamen 
erneut einige Einzelhändler auf die Stadt zu und schlugen 
in Anlehnung an die Pflasteraktion vor, bei der Neugestal-
tung des Eingangsplatzes zum Stadtzentrum mit dem Bus-
bahnhof ebenfalls selber Hand an zu legen. Die Kommune 
stimmte zu, konnte die Aktion aber nur mit wenigen Mit-
teln unterstützen. Aber es konnte erfolgreich weitere 
Unterstützung von lokalen Unternehmen eingeworben 
werden. Auf diese Weise wurde der erste Baustein des inte-
grierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes umge-
setzt. 
Beim Besuch des damaligen Bauministers aus Nordrhein-
Westfalen wurde dem verdutzten Minister die eigenständig 
umgesetzte Neugestaltung vorgestellt – mit dem Hinweis, 
dass man notfalls auch weitere Bausteine des Konzeptes 
eigenständig umsetzen werde, wenn es keine Förderung 
gäbe. Der Minister war beeindruckt und kurz darauf erhielt 
die Lennestadt Fördermittel zur weiteren Realisierung ihrer 
Planung aus dem Städtebauförderprogramm „Stadtumbau 
West“. Da Altena als Kommune in vorläufiger Haushalts-
führung nicht über die Finanzkraft verfügt, um den „gro-
ßen Wurf“ zu machen, wurden die Maßnahmen in einzel-
nen Bauabschnitten ausgeführt: Im ersten Bauabschnitt 
wurde die Aufenthaltsqualität der Entlastungsstraße ent-
lang der Lenne deutlich erhöht und eine Ampelanlage 
durch einen Kreisverkehr ersetzt. Im zweiten Bauabschnitt 
wurde diese Maßnahme in der Verlängerung der Straße 
fortgeführt. Diejenigen, die an der Planung mitwirkten – 
das war vor allem die „Mittelschicht plus / Minus“, da Sie 
immer nur einen Teil der Bevölkerung erreichen. Ganz alte 
und ganz junge Menschen, Migranten und Menschen aus 
sozial schwachen Haushalten brachten sich weniger in die 
Planung ein. Wir wollten Terrassen mit Gastronomie an die 
Lenne bringen, um den Fluss erlebbar zu machen. Natür-
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lich gab es auch viele Skeptiker und Zweifler – die Lenne 
war für sie nach wie vor der bedrohliche und auch ver-
dreckte Fluss wie vor 30 Jahre. Diese verrückten Maßnah-
men – zwei Lenneterrassen – haben wir 2011 umgesetzt. 

Der Burgaufzug
Im Bereich der Innenstadt sollten Läden angesiedelt wer-
den, die wenig Verkaufsfläche benötigen und touristisch 
ausgerichtet sind. Aber wie sollten Gäste von der Burg 
Altena hinunter in die Altstadt kommen? Im Entwick-
lungs- und Handlungskonzept stand, dass die Burg an die 
Lenne und die Innenstadt angebunden werden solle – aber 
dort stand nicht, wie dies geschehen könne. Da half uns 
eine ganz besondere Projektidee: Nachdem in Gesprächen 
mit Fachleuten alle erdenklichen Möglichkeiten aufgrund 
logistischer Herausforderungen scheiterten, schien nur 
eine Ausnahme möglich: ein außen am Burgberg anzubrin-
gender Aufzug. Beim gemeinsamen Brainstorming inner-
halb der Verwaltung kam eine weitere Idee hinzu: Man 
wusste, dass am Fuß des Burgbergs, dort wo der Aufzug 
ankommen soll, ein alter Luftschutzkeller ist. Die Idee, 
eines innenliegenden Aufzugs war entstanden. Eine Idee, 
die auch schon andernorts (Königstein, Rolands Eck, Ober-
salzberg, Graz …) realisiert wurde. Altena hat das Glück, im 
Rahmen des Strukturwettbewerbs „Regionale“ in Nord-
rhein-Westfalen als Region gefördert zu werden und 
konnte sich mit dem Burgaufzug als Leitprojekt qualifizie-
ren. Zitat der Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfa-
len: „Eines der spannendsten Projekte der Regionale 2013“, 
denn der Aufzug soll auch noch bespielt werden. Edutain-
ment lautet das Stichwort: Den Besuchern sollen Eindrücke 
vermittelt werden, die früher so gewesen sein könnten. Sie 
alle sind herzlich eingeladen, sich den Burgaufzug anzuse-
hen! Ab Frühjahr 2014 startet der Betrieb und wir erwarten 
eine erhebliche Steigerung der Gästezahlen.

ExWoSt„Jugend belebt Leerstand“
Das ExWoSt-Modellvorhaben „Jugend belebt Leerstand“ in 
Altena vertiefen wir heute Nachmittag  – deshalb verweise 
ich an dieser Stelle darauf, aber einige Vorher- Nachher 
Bilder geben Ihnen schon einen ersten Eindruck, was die 
Jugendlichen dort geschaffen haben.

Politik für alle Generationen auf der Basis bürger-
schaftlichen Engagements 
Stadtentwicklung ist für uns nicht nur Bauen und die 
gemeinsame Diskussion, wohin die Steine gebaut werden 
sollen. Stadtentwicklung ist auch Strukturveränderung. 
Wir haben deshalb mit der Bertelsmann-Stiftung und par-
allel zum integrierten Entwicklungs- und Handlungskon-
zept als eine von sechs Kommunen bundesweit im Rahmen 
des Programms „Neues Altern in der Stadt“ eine Altenpla-
nung kooperativ mit allen Beteiligten entwickelt. Dabei 
konnte das Stellwerk – eine bürgerschaftlich betriebene 
Kontaktstelle zur Vermittlung und Koordination von bür-
gerschaftlichem Engagement - als eine der ersten Maßnah-
men umgesetzt werden. Die Stadt sichert die Schnittstelle 
in die Stadtverwaltung hinein – ansonsten wird das Projekt 
eigenverantwortlich von Bürgern betrieben. Stellwerk 
erreicht ca. zwischen 700 und 1.000 Menschen, die nicht in 
Vereinen, Verbänden, Kirchen organisiert sind, die aber im 
Alter oder parallel zum Beruf bereit sind, zeitweise für und 
in der Stadt aktiv zu werden. Dabei ist die Fächerung der 
Aktivitäten breit angelegt und kommt dem Generationen 
übergreifenden Miteinander hohe Bedeutung zu. U.a. wer-
den durch die Vermittlung von Stellwerk junge Familien 
mit Hilfe der Unterstützung älterer Menschen entlasten 
oder erklären junge Menschen Älteren neue Techniken wie 

Leerstehendes Ladenlokal wird durch eine Schülerfirma zum  
ObSt-Büro umgnutzt.
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Handys und Smartphones. Die Ergebnisse sind erstaunlich 
und erfreulich!
Im Rahmen des Programms „Modellvorhaben zum alters-
gerechten Umbau von Wohngebäuden, Wohnquartieren 
sowie der kommunalen und sozialen Infrastruktur“ des 
Bundesministeriums für Bau, Verkehr und Stadtentwick-
lung haben wurde das Vorhaben „Soziales Miteinander der 
Generationen – Eine Nachbarschaft wird aktiv“ umgesetzt: 
Zwei von mehreren Projekten, die dabei umgesetzt wurden 
möchte ich Ihnen kurz skizzieren.

Dorfladen Dahle
In der Nachbarschaft Dahle wurde – trotz guter Versor-
gungslage-  von den Bewohnern ein „Dorfladen wie früher“ 
gewünscht, verbunden mit dem Wunsch, neben dem Ein-
kauf hier auch einen Treffpunkt und Kommunikationsort 
zu erhalten. Solche Läden tragen sich heute nicht mehr, 
niemand will dort einkaufen. Die einzige Möglichkeit zur 
Umsetzung dieses Wunsches liegt darin, dass die Dorfbe-
wohner ihren Laden selber betreiben. In Dahle fanden sich 
unterschiedliche Menschen zusammen, um einen solchen 
Dorfladen aufzubauen. Dafür gründeten sie im April 2011 
eine Genossenschaft und begannen das erforderliche Start-
kapital (30.000 Euro) zu sammeln. Im Oktober 2011 waren 
bereits 45.000 Euro eingeworben, aktuell beträgt das Eigen-
kapital ca. 65.000 Euro. Damit verfügt die Genossenschaft 
über eine ausreichende Rücklage auch für die schwierigen 
ersten zwei Jahre. Im Oktober 2011 wurde mitten im Ort 

der Barriere frei zugängliche Dorfladen eröffnet und bietet 
in Ergänzung zu den vorhandenen Discountern Frisch-
fleisch, Käse, Wurst, Gemüse und regionale Produkte an. 
Neben dem Einkauf geht es hier um das Wahrgenommen, 
das mit Namen angeredet werden, um die Möglichkeit, sich 
auszutauschen und ein „Pröleken“ zu halten. Das Vorhaben 
ist erfolgreich – wenn auch nicht ohne Probleme.

Generationentreff Knerling
Ein anderes Beispiel ist die Geschichte einer leer stehenden 
Schule in einem Arbeiterviertel mit ca. 800 Bewohnern. 
Dass die aus 1900 stammende Schule leer stand, beküm-
merte die dort überwiegend schon lange lebenden Men-
schen sehr und es gab Überlegungen, die Schule für die 
Nachbarschaft Knerling zu nutzen. Angestrebt war ein Ort 
der Begegnung, der in der Nachbarschaft fehlte. Die Stadt 
konnte dafür keine Ressourcen zur Verfügung stellen, aber 
die Bewohner ließen sich nicht entmutigen. Es fanden 
Erhebungen statt und viele Gespräche wurden geführt. Im 
Ergebnis entstand 2010 in dem Gebäude ein Treffpunkt für 
Jung und Alt: Auf Initiative und von den Nutzern umge-
setzt entstanden ein Jugendraum, ein Raum mit einer 
Modelleisenbahn, einer mit einer Autorennbahn und ins-
besondere für die älteren Menschen gibt es einen selbstge-
stalteten Raum mit Küche als Ort der Begegnung und des 
Austausches. Der Stadt kostete das Projekte keinen Cent: 
weder für die Einrichtung noch für den laufenden Betrieb. 
Für die anfallenden Kosten werden Stiftungen und andere 
Unterstützungen eingeworben. Eigenständig richteten die 
Aktiven 2012 eine Knerling-Woche mit einem vielfältigen 
und gut besuchten Programm aus.

Das ObSt-Büro
Das jüngste Beispiel ist das ObSt-Büro: Der Verein für bür-
gerschaftliches Engagement e.V. – in dem neben dem Bür-
germeister, dem Schulleiter, Ratsvertreterinnen und -ver-
tretern auch andere Altenaer Bürger Mitglied sind – erwarb 
ein aus Altersgründen aufgegebenes Gebäude mit leerste-
hendem Ladenlokal in der Innenstadt und baut es nach 
und nach in Eigenleistung um. Im unteren Bereich siedelte 
sich eine Jugendfirma mit Unterstützung des ExWoSt-
Vorhabens „Jugend belebt Leerstand“ an. Diese Initiative 
wird in einer der Arbeitsgruppen nach der Mittagspause 
vorgestellt.
Das all diese Aktivitäten und Großprojekte bei uns auch 
einer Begleitung bedurften, will ich nicht verhehlen. Wir Blick in den Dorfladen in Dahle
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haben in einer Zeit, in der Stuttgart 21 hochkochte, erlebt, 
dass Menschen sich gegen das Projekt des Burgaufzugs 
wehrten – was ich keinem Bürger verdenken kann. Wenn 
eine weltweit neue Idee wie der Edutainmentaufzug umge-
setzt werden soll, ist das sicherlich für manche Bürger 
anstrengend und vermittlungsbedürftig. Wir haben diesen 
Bedarf frühzeitig erkannt und bei Projektbeginn Bürger in 
Workshops eingeladen, um in einem Ideen-Mining-Wett-
bewerb mit ca. 60 Bürgern – im Rückblick auch „Botschaf-
ter des Projektes“ – gemeinsam zu arbeiten. Diese Men-
schen haben sich an zwei Wochenenden viele Gedanken 
darüber gemacht, was bei der weiteren Planung und 
Umsetzung zu berücksichtigen ist. Als dann die Gegner des 
Projektes zu einem Bürgerbegehren aufriefen, blieb die 
Stadt relativ ruhig und begegnete dem Anliegen durch 
Offenheit, Mitnahme und Transparenz. Es wurden Führun-
gen mit Erläuterungen in den Stollen des Burgaufzugs 
organisiert. Auf diesem Weg wurden 5.000 Bürger aus der 
Stadt und der Umgebung erreicht – eine Knochenarbeit für 
unseren Stadtplaner und die weiteren Beteiligten, die diese 
Begehungen persönlich durchführten. Aber es war ein 
guter Invest, denn diejenigen, die das Projekt kennenge-
lernt hatten, haben gegengehalten gegen die Befürworter 
des Bürgerbegehrens – ihnen war die Bedeutung des Burg-
aufzugs für die Stadtentwicklung sehr deutlich geworden. 
Das Bürgerbegehren scheiterte kläglich – aber es war eine 
sehr anstrengende und wenig harmonische Zeit. Heute 
sehen Sie das Bild mit dem Blick in die Baustelle des Stol-
lens, die in der Bevölkerung gut angenommen wird. 
Das Beispiel unserer im November 2011 eingeweihten Len-
neterrassen unter Beteiligung von völlig unerwarteten 
4.500 Menschen zeigt, dass Bürger, wenn sie mitgenommen 
werden, sich für eine Sache engagieren. Organisatorisch hat 
uns die Einweihung mit so vielen Menschen völlig überfor-
dert, das haben wir aber auch offen kommuniziert, denn 
wer stellt sich vorab vor, dass im November zu einer open 
air-Veranstaltung so viele Menschen kommen?

Ein ähnliches Erlebnis hatten wir auch jüngst an einem 
Sonntag, als wir den Stollen zum Burgaufzug öffneten: 
1.000 Menschen nutzten das Angebot. Diese Besichtigung 
der offenen Baustelle bieten wir wieder zum Mittelalterfest 
an – das heißt natürlich auch Besichtigung nach Besichti-
gung nach Besichtigung nach Besichtigung … und die Men-
schen immer wieder für das Projekt begeistern. Aber es 
geht und ich hoffe, dass das Projekt nach seiner Realisie-
rung genauso erfolgreich ist wie in der Bewerbungsphase.

Fazit
Insgesamt als Fazit bleibt für mich zu sagen: Wir Kommu-
nen können mit Bürgern, wir sind Bürger, wir kommen aus 
einer Tradition die so alt ist, wie nicht alle Menschen hier 
zusammengerechnet. Wir haben es verlernt, die Bürger 
stark einzubeziehen, zu fördern und zu fordern – wir müs-
sen das wieder mehr tun!
Wir müssen unsere sektorale Sichtweise zugunsten einer 
ganzheitlichen Betrachtung hintenanstellen, zumal es in 
der Bevölkerung durchaus kompetente Menschen gibt, die 
uns partiell helfen können, wenn man sie an den richtigen 
Stellen einbindet. Dass wir diese Einbindung fördern müs-
sen, steht für mich außer Frage – wahrscheinlich auch für 
die meisten der Anwesenden, denn ansonsten hätten Sie 
sich diesem Thema nicht gewidmet! Ich hoffe, dass wir alle 
gemeinsam es schaffen, diese Welt noch etwas schöner zu 
gestalten – begleitet von Ministerien, die bürgerschaftlich 
denken. Uns allen heute noch viel neuen Input für diesen 
Weg.

Ich danke Ihnen!

Blick in den Stollen während der Baustelle
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Podiumsgespräch:
Was macht eine erfolgreiche  
Zusammenarbeit mit Bürgerinnen 
und Bürgern aus?
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Podiumsgespräch:
Was macht eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Bürgerinnen und Bürgern aus?
Der Bundeskongress in Fürth machte  auf die Bedeutung 
bürgernaher Stadtentwicklung und Aspekte der Koopera-
tion mit lokalen Akteuren aufmerksam.  An einem Podi-
umsgespräch nahmen daher Vertreterinnen und Vertreter 
verschiedener Akteursgruppen teil, die im Rahmen ver-
schiedener Modellvorhaben des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) einen wichti-
gen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten. Die Bandbreite  
reichte vom aktiven Stifter über Quartiersgremien, priva-
ten Eigentümern und Einzelhändlern bis hin zur Projekt-
entwicklerin aus dem kreativen Milieu. Sie alle standen 
dem Moderatorenteam Heike Wohltmann und Martin 
Karsten Rede und Antwort zu ihren Motiven und Erfah-
rungen. Herr Krauße, Baureferent der Stadt Fürth kom-
mentierte diese Erfahrungsberichte aus kommunaler Sicht.

Prof. Dr. Michael Wolffsohn vertrat die Perspektive des 
Stifters. Im Rahmen von Restitutionsansprüchen hat er in 
den 1990er Jahren die Gebäude der in den 1920er Jahren 
erbauten Gartenstadt Atlantic im Berliner Ortsteil Gesund-
brunnen geerbt. Diese Denkmal geschützte Siedlung 
befand sich seinerzeit in einem vernachlässigten Bauzu-
stand. Herr Wolffsohn entschied sich, die 49 Gebäude mit 
550 Wohnungen in eine AG zu überführen und zu sanieren. 

Wenn Sie für soziale Stadtteil-
projekte Geld von Unternehmen 
bekommen wollen, müssen Sie 
medial begleitet den Leuten auf 
den Wecker gehen und vermit-
teln, dass Sie nicht für sich 
schnorren, sondern für ein gutes 
Projekt.
Prof. Dr. Michael Wolffsohn,  
Lichtburg-Stiftung, Berlin

Menschenwürdiges Wohnen war das Leitbild der Sanierung 
und dazu gehört  nach seiner Einschätzung nicht nur eine 
gute Wohnung, sondern auch das Wohlfühlen der Bewoh-
ner in ihrem Quartier. Zum Wohlfühlen wiederum gehören  
ebenso  ein Wir-Gefühl im Kiez,  Musik und Bildende Kunst 
sowie  insgesamt gute Bildungschancen. Zu diesen haben 
allerdings  viele Bewohner des Quartiers nur beschränkt 

Zugang. Seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst  
setzte Herr Wolffsohn die erste Dividende von 170.000 Euro 
aus der AG als Grundstock für eine Stiftung ein. 
Diese „Lichtburg-Stiftung“ hat sich zur Aufgabe gemacht, 
im sozial benachteiligten Quartier Gesundbrunnen ein 
qualitativ hochwertiges künstlerisches, musisches und 
naturwissenschaftliches Angebot für Kinder und Jugendli-
che zu schaffen. Die Angebote heißen Lernwerkstatt 
Museum, Lernwerkstatt Klingendes Museum, Lernwerk-
statt Zauberhafte Physik, Junge Lichtburg und Lichtburgfo-
rum. Die Lichtburg-Stiftung versteht sich als gemeinnüt-
zige Organisation zur Aktivierung finanzieller Mittel, um 
den Betrieb der Bildungsangebote für Kinder eines benach-
teiligten Quartiers zu sichern. Der jährliche Finanzbedarf 
liegt derzeit bei ca. 200.000 Euro. Dieses Finanzvolumen 
wird in der Hauptsache durch den persönlichen Einsatz des 
Stifters und seiner Frau sowie des Projektkoordinators 
eingeworben. Die Erfahrungen aus dieser Tätigkeit sind: 
Von Unternehmen erhält man Spenden, wenn man den 
Verantwortlichen mit der Spendenwerbung „auf den 
Wecker“ geht, die Projekte von medialer Multiplikation 
begleitet werden und sichtbar sind. Wichtig für das Einwer-
ben von Spenden sind Kontakte und Netzwerke in Unter-
nehmenskreisen,  eine gewisse Prominenz und Chupze. 
Letzteres meint eine zielgerichtete Mischung aus intelli-
genter Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwi-
derstehlicher Dreistigkeit des Einwerbers. Im Berliner Orts-
teil Gesundbrunnen, direkt angrenzend an den Wedding  
finden sich keine Unternehmen, die das Vorhaben unter-
stützen. Daher werden u. a. externe und überregional tätige 
Großunternehmen gezielt angesprochen. Die Lichtburg-
Stiftung schafft  innovative Bildungsangebote und versucht 
diese dann, wenn sie erfolgreich sind, in eine etablierte 
Organisation (z. B. Kommune) zu überführen. Mit einem 
solchen Konzept können Stiftungen wichtige Beiträge für 
die soziale Stadtteilentwicklung leisten.

Dr. Holger Neumann ist Landesvorsitzender von „Haus und 
Grund Sachsen-Anhalt e. V.“ sowie des Stadtverbandes von 
„Haus und Grund“ in Magdeburg. In diesen Funktionen 
und als Eigentümer einer Altimmobilie in Magdeburg ver-
trat er die Perspektive der privaten Eigentümer auf dem 
Podium. Herr Neumann führte aus, dass – historisch gese-
hen – private Eigentümer immer die Städte gestaltet haben. 
Erst mit dem Bauplanungs- und Bauordnungsrecht hätten 
sich die Kommunen die Gestaltungskraft der Stadtentwick-
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lung angeeignet. In der Folge wäre  eine Arbeitsteilung 
entstanden: Eigentümer kümmerten sich um ihr Haus, 
Kommunen um die Stadtentwicklung. 
In jüngerer Zeit ändere sich allerdings etwas an dieser 

Arbeitsteilung: den Kommunen gehe das Geld aus und 
damit einher wird auch ihre  Steuerungskraft in der Stadt-
entwicklung geringer. Und auch die Nachfrageschwäche an 
vielen Standorten lässt die Bedeutung der Quartierspers-
pektive für die Wertentwicklung von Gebäuden steigen. 
Damit nimmt von Seiten der Kommunen und der Eigentü-
mer die Notwendigkeit von Kooperation zu. Gerade die 
Leerstandsproblematik zwingt zur Zusammenarbeit. Die 
traditionelle Rolle von „Haus und Grund“, ihre Mitglieder 
insbesondere im Hinblick auf juristische Fragestellungen 
zu beraten, stößt an ihre Grenzen. Eine Ausweitung der 
Dienstleistung auf Fragen der Stadtentwicklung wird nötig. 
Folgende Aspekte sind dabei laut Herrn Neumann zu 
berücksichtigen:
•	 Es ist auch für „Haus und Grund“ eine große Aufgabe, 

Eigentümern zu erläutern, dass Nachbarschaft und 
Quartier eine zunehmende Bedeutung für die Wertent-
wicklung ihrer Gebäude besitzt. 

•	  Nachdem in Ostdeutschland lange Zeit der Fokus der 
Kooperation auf großen Wohnungsunternehmen lag, 
nehmen Kommunen mittlerweile auch die Zusammen-
arbeit mit privaten Eigentümern stärker in den Blick. In 
Westdeutschland, insbesondere auch im nördlichen 
Ruhrgebiet, ist dies  schon früher der Fall gewesen. 

•	  Wenn Eigentümer nicht am Ort wohnen, ist dies nicht 
gleichzusetzen mit problematischen Verhältnissen: 
Denn es ist nicht entscheidend , wo ein Eigentümer 
wohnt, sondern wie er sich um seine Immobilie küm-
mert. 

•	  Zusammenschlüsse von Eigentümern auf Quartiers-
ebene könnten helfen, sind aber schwierig zu initiieren. 

Früher haben wir uns als Eigen-
tümerschutz-Gemeinschaft 
„Haus & Grund“ in Fragen der 
Stadtentwicklung nur verbal ein-
gebracht, heute gestalten wir in 
Modellvorhaben mit.
Dr. Holger Neumann,  
Haus & Grund Magdeburg e.V.

Mathias Baudenbacher, Sprecher des Magistralenrats der 
Georg-Schumann-Straße in Leipzig, erläuterte die Gründe 
für seine Mitarbeit in diesem Quartiersgremium. Nachdem 
er mit seiner Familie eine Immobilie an der Magistrale 
erworben hatte, wurde er auf das Informationszentrum 
aufmerksam, in dem das Magistralenmanagement arbeitet. 
Er kam ins Gespräch und ließ sich in Aktivitäten einbinden. 
Später wurde er vom Management angesprochen, ob er 
sich vorstellen könne, im neunköpfigen Magistralenrat 
ehrenamtlich mitzuwirken und damit als Botschafter der 
Bürger zu fungieren. So sieht er auch heute die Rolle des 
Gremiums: Es bildet die Brücke von der Verwaltung zu den 
Bürgern, nimmt Einfluss auf den Aufwertungsprozess, 
dient aber auch als Vermittler. Diese Vermittlungsfunktion 
ist in besonderer Weise gefragt gewesen, als 2012 die Rück-
führung der Straßen von vier auf zwei Fahrbahnen mit 
Radfahrstreifen als Sofortmaßnahme durch Abmarkierun-
gen erfolgte. Die Maßnahme war in der Öffentlichkeit 
umstritten und der Magistralenrat nahm seine Rolle ernst, 
diesen Diskussionsprozess mit zu gestalten. Eine weitere 
wichtige Aufgabe des Rates liegt in der  Mittelverwaltung  
des Verfügungsfonds, der die Förderung kleinerer Projekte 
ermöglicht. Zwischen Kommune, beauftragtem Magistra-

lenmanagement und dem Magistralenrat verläuft nach 
Einschätzung von Herrn Baudenbacher die abgestimmte 
Arbeitsteilung durchaus erfolgreich. Als Belastungsprobe 
der Zusammenarbeit nimmt er aber die kürzlich von der 
Verwaltung getroffene Entscheidung wahr, die personelle 
Zusammensetzung des Magstralenmanagements zu verän-
dern. Hier hätte sich Herr Baudenbacher eine stärkere Ein-
beziehung und Kommunikation mit der Verwaltung 
gewünscht.

Der Magistralenrat versteht sich 
als Botschafter der Bürger und 
Partner des Magistralenmanage-
ments.
Mathias Baudenbacher, 
Magistralenrat Leipzig
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Jan Schultheiß, Eisenbahnstraßenkoordinator in Ebers-
walde, erläuterte die Sichtweise von  Einzelhändlern auf 
städtebauliche Aufwertungsprozesse. Beauftragt von einem 
Zusammenschluss von Wirtschaftstreibenden – dem Wirt-

schafts-Interessen-Ring Eberwalde e. V. – verfügt er über 
einen guten Einblick in die Motivation der Einzelhändler. 
Nach Einschätzung von Herrn Schultheiß sind die Motive 
zur Mitwirkung sehr unterschiedlich: Langjährige und 
persönliche Bindungen an einen Standort spielen eine 
wichtige Rolle, ebenso wie ein ausgeprägtes Bewusstsein 
für die Bedeutung von Standortmarketing für den Ver-
kaufserfolg des eigenen Betriebs. Manchmal sind es aber 
auch gerade die neu hinzugezogenen Händler, die die Vor-
züge des Standortes erkennen und aktiv vorantreiben 
möchten. Eine wichtige Rahmenbedingung für die aktive 
Mitarbeit bei der Aufwertung der Straße sind freie Ressour-
cen: Einzelhändler mit mehreren Angestellten verfügen 
dabei über günstigere Voraussetzungen als solche, die stän-
dig persönlich in ihrem Geschäft präsent sein müssen. 
Herr Schultheiß ist von der Notwendigkeit des Zusammen-
schlusses von Gewerbetreibenden an einem Standort über-
zeugt, wobei er die Organisationsform als informelle 
Gemeinschaft, Verein oder Genossenschaft für eine unter-
geordnete Fragestellung hält: Wichtig ist die Verbindlich-
keit der Zusammenarbeit der Akteure, weniger die Rechts-

form. Allerdings könne eine formelle Organisationsform 
wie ein Verein die Handlungsfähigkeit erleichtern. Gerade 
an „kleineren“ Standorten müssen die Kräfte gebündelt 
werden: Hier sollten die Einzelhändler und interessierte 
Anwohner eine gemeinsame Plattform bilden und unter 
Umständen ihre unterschiedlichen Interessen in Arbeits-
gruppen differenzieren, statt zwei unterschiedliche Koope-
rationen zu gründen. Wichtig ist aus Sicht des Eisenbahn-
straßenkoordinators auch die gezielte Koordination bei 
räumlich oder inhaltlich verwandten Initiativen. So treten 
beispielweise in Eberswalde das City-Management, ein 
Stadtmarketing und die Eisenbahnstraßenkoordination 
gelegentlich als „Forum Innenstadt“ nach außen auf und 
vermitteln ihre jeweiligen Aktivitäten aufeinander abge-
stimmt.

Uta Linde, Erlebnispädagogin aus Magdeburg, ist zusam-
men mit drei weiteren Akteuren Teil der Interessengemein-
schaft Werk 4, die im altindustriell geprägten Stadtteil 
Buckau das über 10.000 m² große Gelände einer ehemali-
gen Dampfbierbrauerei erworben hat. Ziel ist die Wieder-
belebung der Industriebrache u. a. durch einen Künstler- 
und Gewerbehof. Werk 4 ist selber Teil einer Kreativszene, 
die Buckau als anregenden Standort für künstlerisch-krea-

tive Aktivitäten in den Blick genommen hat. Frau Linde 
plant als leidenschaftliche Klettererin den Bau einer 

Die Podiumsteilnehmer im Gespräch mit den Moderatoren

Bei der Belebung von Hauptver-
kehrsstraßen gilt es die Kräfte zu 
bündeln: Einzelhändler, Dienst-
leister und Bewohner sollten sich 
gemeinsam organisieren.
Jan Schultheiß,
Büro die raumplaner, Eisenbahnstraßenko-
ordinator in Eberswalde

Unsere Vision ist: Unser Eigen-
sinn von Werk 4 und der Eigen-
sinn der Künstler ergibt ein 
gemeinsames Drittes.  Nur mit 
Vielen können wir diese große 
Industriebrache wiederbeleben.
Uta Linde,  
Werk 4, Magdeburg
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anspruchsvollen Boulder-Halle auf dem Gelände. Mit 7.000 
m² Gebäude- und 3.000 m² Freifläche ist das Gelände groß 
genug als Standort für viele unterschiedliche kreative, sich 
gegenseitig befruchtende Nutzungen. Frau Linde macht die 
Erfahrung, dass es zahlreiche Künstler und Handwerker 
gibt, die Flächen zwischen 70 und 100 m² suchen: zum 
eigenen Schaffen, für Ausstellungen und als Lager. Anzie-
hend finden Akteure aus dem Kreativmilieu die Mischung 
von Nutzungen und die Möglichkeit der Begegnung mit 
anderen Akteuren aus der Szene. Deshalb ist es für die Bele-
bung des Geländes wichtig, Begegnungen zwischen den 
Nutzern zu schaffen sowie Raum für Diskussionen und 

Gestaltung zu bieten. Dies gelingt nach Frau Linde nur, 
wenn genügend Freiraum verbleibt, der nicht durch zu 
enge Vertragslösungen eingeschränkt werden darf. Wenn 
Raum für genügend Begegnung vorhanden ist, sei Unver-
bindlichkeit der Akteure kein Problem. Derartige Entwick-
lungen wie für den Künstler- und Gewerbehof sind prinzi-
piell übertragbar. Wichtig ist dabei jedoch die Vision. Diese 
sucht sich dann ihren Raum. Auf die Frage, ob eine Kom-
mune diesen Prozess unterstützen kann antwortet Frau 
Linde deutlich mit „Ja“ – durch Freiraum zum Gestalten. 

Abfrag zur Bewertung bürgernaher  
Stadtentwicklung

Die meisten Teilnehmenden kamen aus 
dem Bereich der Kommunen und ihren 
Dienstleistern
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Joachim Krauße, Baureferent der Stadt Fürth mit langjähri-
gen Erfahrungen in der  Kooperation mit Privaten in der 
Stadtentwicklung, kommentierte einzelne Aspekte der 
Diskussion:
•	 Grundsätzli ch wünschenswert sind natürlich solche 

umfassenden privaten Initiativen wie sie Herr Prof. Dr. 
Wolffsohn vorgestellt hat. Diese Ansätze seien aber sehr  
selten, und der Kommune käme nur die Rolle zu, Hin-
dernisse aus dem Weg zu räumen.

•	  Viel häufiger sähe sich die Kommune in der Aufgabe 
der Koordinatorin oder Initiatorin von privaten Initia-
tiven. Diese Aufgabe erläuterte er an zwei Beispielen: 
Beim Projekt „Gesund und fit in Fürth“ bedient sich die 
Stadt Dienstleistern, die in ihrem Auftrag Netzwerke 
der Gesundheitsförderung in Quartieren gründen und 
Maßnahmen umsetzen. Diese Dienstleister benötigen 
Freiraum, ihre Legitimation erfolgt über regelmäßige 
Berichterstattung in Gremien. Bei der Unterstützung 
der Kooperation von Einzelhändlern ist in Fürth ein 
anderer Weg beschritten worden: Es wurde eine haupt-
amtliche Stelle in der Verwaltung eingerichtet. Die 
Beispiele zeigen, dass für jede Aufgabe spezifische Orga-
nisationsformen gefunden werden müssen.

•	  Grundsätzlich sähen sich die Kommunen in dem 
Dilemma, dass die Verwaltungsressourcen geringer 
werden, zugleich aber die Koordinierungsbedarfe für 
Aktivitäten steigen. Die Kommunen bräuchten drin-
gend Unterstützung durch Bund und Länder für derar-
tige Aufgaben. 

Private Akteure in Stadtentwick-
lungsprozesse zu integrieren ist 
mit hohem Koordinationsauf-
wand verbunden. Für diese not-
wendige Aufgabe brauchen die 
Kommunen Unterstützung von 
Land und Bund.
Joachim Krauße, 
Stadt Fürth

Trotz sommerlicher Hitze waren die  
Teilnehmenden konzentriert beim Thema
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Arbeitsgruppen:  
Perspektiven erfolgreicher  
Kooperation vor Ort
Arbeitsgruppen zu stadtentwicklungspolitischen Handlungsfeldern
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Arbeitsgruppen: Perspektiven erfolgreicher  
Kooperation vor Ort 
Damit die Erfahrungen der Modellvorhaben auch konkrete 
Anregungen für die Stadterneuerungspraxis bieten, wur-
den in Arbeitsgruppen verschiedene stadtentwicklungspo-
litische Handlungsfelder behandelt und durch praxisnahe 
Erfahrungen unterlegt.  Ziel der Arbeitsgruppen war es, 
Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Handlungsfelder zu 
lenken und modellhafte Ansätze der bürgernahen Stadt-
entwicklung durch Kooperation vorzustellen und weitere 
Anregungen für bürgernahe Stadtentwicklung aufzuneh-
men.

Folgende drei Arbeitsgruppenthemen wurden angeboten: 
•	 Arbeitsgruppe 1: Integrierte Strategien für Hauptver-

kehrsstraßen
•	 Arbeitsgruppe 2: Gesundheits- und Kulturförderung im 

Quartier
•	 Arbeitsgruppe 3: Leerstandsbewältigung und Quartiers-

belebung

Bei der Darstellung und Diskussion der jeweiligen Modell-
vorhaben standen folgende Fragen im Mittelpunkt:
•	 Wer kooperiert mit wem in welcher Form? 
•	 Welche Erfahrungen liegen bei der Zusammenarbeit 

mit Bürgern vor? 
•	 Wie funktioniert die Kooperation mit lokalen Einrich-

tungen?
•	 Welche Empfehlungen für Bund, Länder und Kommu-

nen lassen sich aus der bisherigen Praxis ableiten?

Ergebnisdokumentation der  
Arbeitsgruppe 3
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Integrierte Strategien  
für Hauptverkehrsstraßen
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Integrierte Strategien für Hauptverkehrsstraßen
Hauptverkehrsstraßen sind als Handlungsfeld der Stadt-
entwicklung offensichtlich derzeit noch ein Zukunfts-
thema. Diesen Eindruck vermittelte der im Vergleich zu 
den anderen angebotenen Arbeitsgruppen kleine Teilneh-
merkreis, aber auch der Verlauf der Diskussion. Insofern 
leisten die vorgestellten Modellvorhaben in Eberswalde 
(Brandenburg), Leipzig (Sachsen) und Saarbrücken (Saar-
land) wichtige Pionierarbeit.

Integrierte Strategien für die Eisenbahnstraße in 
Eberswalde
Frau Leuschner, Leiterin des Stadtplanungsamtes in der 
Stadt Eberswalde, erläuterte das Vorhaben zur Aufwertung 
der Eisenbahnstraße: Die Straße stellt eine wichtige Verbin-
dungsachse zwischen Bahnhof und Innenstadt dar. Trotz 
des bestehenden Sanierungsbedarfs eines Teils des Gebäu-
debestands, insbesondere einzelner Stadtbild prägender 
Gebäude und trotz der hohen Verkehrsbelastung, ist die 
Eisenbahnstraße nach wie vor ein wichtiger Wohn- und 
Einkaufsstandort. Ein Beleg für die Bedeutung sind die ca. 
150 Unternehmen und Einrichtungen des Einzelhandels, 
von Dienstleistung, Handwerk, Gewerbe, Gastronomie und 
Gemeinbedarf. Die Bedeutung des Standorts hat aber in 
den vergangenen Jahren deutlich abgenommen, wovon 
auch der ca. 20 % ige Wohnungsleerstand zeugt. 
Neben der Umgestaltung des Straßenraums, dessen vierter  
und letzter Bauabschnitt im Frühjahr 2013 gestartet wurde, 
konnten bis heute zahlreiche investive Maßnahmen an 
Gebäuden und im öffentlichen Raum mit Mitteln der Städ-
tebauförderung und des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) umgesetzt werden. Als wichtige 

Kooperationsaspekte sind hervorzuheben: 
•	  Mit finanzieller Unterstützung aus der Bundesinitiative 

„Kooperation konkret“ wurde 2012 unter Beteiligung 
von Wirtschaftstreibenden, Eigentümern und Anwoh-
nern ein integriertes Handlungskonzept „Eisenbahn-
straße – gemeinsam für mehr Lebensqualität“ erarbei-
tet. Diese Erarbeitung hat die Identifikation mit dem 
Standort gestärkt und Schwerpunkte herausgearbeitet. 
In einem Werkstattgespräch wurde unter Beteiligung 
der Öffentlichkeit eine Priorisierung der Maßnahmen 
aus dem integrierten Handlungskonzept vorgenom-
men. 

•	  Als Koordinator für die Akteure und für die Steuerung 
der Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts 
fungiert in einem eigens dafür geschaffenen Projekt-
büro in einem leer stehenden Ladenlokal eine „Eisen-
bahnstraßenkoordination“, die von dem bereits im 
Quartier tätigen Wirtschafts-Interessen-Ring Ebers-
walde (WIR) e.V. geführt wird. Damit soll eine neue 
Qualität bei der Kooperation zwischen Verwaltung und 
privaten Akteuren erreicht werden. 

•	  Ein Aktionsfonds, der mit geringem administrativem 
Aufwand kleine Projekte fördert, dient ebenfalls der 
Initiierung privater Initiativen vor Ort.

Integrierte Strategien für die Georg-Schumann-
Straße in Leipzig 
Frau Lerz vom Amt für Stadterneuerung und Wohnungs-
bauförderung der Stadt Leipzig berichtete über Aktivitäten 
entlang der Magistrale Georg-Schumann-Straße. Diese 
Aktivitäten basieren auf dem „Integrierten Stadtentwick-
lungskonzept Leipzig 2020“, das die Aufwertung von Ma-

Eisenbahnstraße – gemeinsam zu mehr Lebensqualität
Stadt / Bundesland: Eberswalde (41.500 EW) / Brandenburg

Projektträger: Stadt Eberswalde

Kooperationspartner: Wirtschafts-Interessen-Ring Eberswalde (WIR) 
e.V. / Ernst Basler + Partner GmbH

Weitere Infos / Kontakt: www.eisenbahnstrasse-eberswalde.de
Stadt Eberswalde, Baudezernentin Anne Fellner, 
E-Mail: a.fellner@eberswalde.de

Eisenbahnstraße in Eberswalde
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gistralen als besonderen Handlungsschwerpunkt ausweist. 
Als Herausforderungen sind die Wohnungs- und Laden-
leerstände, punktuell vom Verfall bedrohte, ruinenhaft 
anmutende Gebäude und erhebliche Qualitätsdefizite im 
öffentlichen Raum zu nennen. Der Straßenraum ist nach 
wie vor stark verkehrsdominiert mit erheblichen Konflik-
ten und Gefahren und bedarf einer grundlegenden Neu-
gestaltung. Als Entwicklungsziel wird die Wiederbelebung 
zu einer urbanen Wohn- und Geschäftsstraße angestrebt, 
strategieleitend ist die Konzentration der Aktivitäten auf 
wichtige Areale im Sinne einer „Perlenschnur“. Die Maß-
nahme, die bislang die höchste öffentliche Aufmerksamkeit 
erhalten hat, war die Abmarkierung von Radwegen und 
Parktaschen - mit Reduzierung der Fahrstreifen von vier 
auf zwei  - als Sofortmaßnahme im Sommer 2012. Für drei 
große öffentliche Plätze sind Umgestaltungen in der Pla-
nung. Erste Erfolge zeichnen sich bei der Beseitigung von 
Leerstand v. a. in den Ladenzonen ab.
Als wichtige Kooperationsaspekte sind hervorzuheben: 
•	  2011 startete ein so genanntes „Magistralenmanage-

ment“, das Management-, Organisations- und Bera-
tungsaufgaben im Prozess übernimmt, lokale Akteure 
aktiviert und Förderprogramme koordiniert. Öffent-
lichkeitsarbeit und Koordination eines Verfügungs-
fonds sind weitere Aufgaben eines Teams, das an Werk-
tagen ganztägig in einem Infozentrum ansprechbar ist.

•	  Ein neunköpfiger Magistralenrat bündelt die Interessen 
der Bürgerschaft und Anlieger im Aufwertungsprozess. 
Er begleitet die Strategieentwicklung und den Umset-
zungsprozess und entscheidet über die durch den Ver-
fügungsfonds unterstützten Projekte. Ein Teamwechsel 
im Magistralenmanagement im Frühjahr 2013 hat zu 

Reibungsverlusten bei der Zusammenarbeit mit dem 
Magistralenrat geführt.

•	  Zur Unterstützung der Gemeinwesenarbeit wurde mit 
finanzieller Hilfe durch die Arbeitsmarktförderung ein 
Stadtteilservice eingerichtet. Im Stadtteilservice stehen 
vier Arbeitskräfte zur Verfügung, die Dienstleistungen 
im Rahmen gemeinnütziger Aufgaben übernehmen 
(z. B. Unterstützung bei Festen, kleinere Reparaturen im 
öffentlichen Raum oder in Gebäuden gemeinnütziger 
Vereine etc.). 

Integrierte Strategien für die Mainzer Straße in 
Saarbrücken
Monika Kunz, Leiterin des Stadtplanungsamtes der Stadt 
Saarbrücken berichtete, dass die Verkehrbelastung der 
Mainzer Straße von 6.000-10.000 KFZ/Tag zu „Nebenwir-
kungen“ (Lärm- und Feinstaubbelastung, mangelnde Ver-
kehrssicherheit) mit negativen Auswirkungen führt: erheb-
liche Defizite im öffentlichen Raum, instabile Geschäftsla-
gen mit hoher Fluktuation, Leerstände sowie unattraktive 
Wohnstandorte. Sanierungsstau und Verfall der angrenzen-
den Gebäude sind weitere Folgen. Baulich weist die Main-
zer Straße auf einer Länge von knapp zwei Kilometer alle 
charakteristischen Zustände von gründerzeitlicher Homo-
genität bis zur Auflösung der städtischen Dichte und Über-
leitung in vorstädtische Strukturen, von fast verkehrsberu-
higter Beschaulichkeit bis starker Dominanz großflächiger 
Verkehrsanlagen auf. Da das Quartier nicht innerhalb eines 
Städtebauförderungsgebietes liegt und kaum finanzielle 
Mittel zur Verfügung stehen, sind bauliche Maßnahmen 
nur in sehr geringem Umfang und eine Unterstützung der 
Eigentümer nur in Form von Beratung möglich. Das hohe 

Georg-Schumann-Straße: geschäftig – spannend – sozial
Stadt / Bundesland: Leipzig (523.000 EW) / Sachsen

Projektträger: Stadt Leipzig

Kooperationspartner: Magistralenrat, GRAS - Gruppe Architektur & 
Stadtplanung, Dresden

Weitere Infos / Kontakt: www.schumann-magistrale.de
Stadt Leipzig, Amt für Stadterneuerung und 
Wohnungsbauförderung, Julia Lerz,  
E-Mail: julia.lerz@leipzig.de

Georg-Schumann-Straße in Leipzig
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Engagement und Interesse vor Ort, z. B. durch eine Interes-
sengemeinschaft (IG) Mainzer Straße, bieten der Stadtver-
waltung Anknüpfungspunkte und eine Austauschplattform 
zur Kommunikation. 
Wichtige Kooperationsaspekte sind: 
•	  Auf Straßenfesten wurden mit Informationsständen 

und Kurzbefragungen die Interessen der Bewohner-
schaft und der Anlieger erhoben. Die Abfrage von Defi-
ziten und Darstellung auf Karten hat sich bei solchen 
Festen bewährt.

•	  In einer Bürgerwerkstatt wurden vier Handlungs-
schwerpunkte definiert und genauer untersucht. Im 
Mittelpunkt stand dabei u. a. die Sensibilisierung priva-
ter Eigentümer für baukulturelle Aspekte.

•	  Eine erste „sichtbare“ Maßnahme war wichtiger 
Bestandteil für das Kooperationsanliegen: Gemeinsam 
mit einer Hotelbetreiberin wurde eine bisher minder-
wertig genutzte Fläche als zusätzlicher gastronomischer 
Außenbereich gestaltet. 

Die Diskussion zu den drei Modellvorhaben zu Hauptver-
kehrsstraßen legt folgende Rückschlüsse nahe:
•	  Eine Erschwernis im Hinblick auf Beteiligungs- und 

Kooperationsaspekte bei Hauptverkehrsstraßen stellt 
der Mangel an  Identifikation dar. Lokale Identifikation 
entfaltet sich meist in Quartieren, aber nicht entlang 
von Straßen.

•	  Eine Aufwertung von Hauptverkehrsstraßen gelingt 
nur in Zusammenarbeit mit Anwohnern, Eigentümern 
und Wirtschaftstreibenden. Die Anbahnung von 
Kooperation erfordert Personalressourcen bei der Kom-
mune oder bei Beauftragten. Erst die Verfügbarkeit von 

Fördermitteln für Managementaufgaben für die 
Gebietskulisse Hauptverkehrsstraße bietet Chancen, die 
Kooperationspotenziale zu erschließen. Ein Vor-Ort-
Büro wird als unverzichtbares Element der Aktivierung 
wahrgenommen.

•	  Ein wichtiges Nahziel einer Aufwertungsoffensive stellt 
die Initiierung einer Kooperation wichtiger Akteure 
entlang der Hauptverkehrsstraße dar. Die Organisati-
onsform und die Zusammensetzung der Akteure ist 
abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Um die 
privaten Akteure in die Verantwortung zu nehmen, 
kann es sinnvoll sein – wie in Eberswalde – Fördermit-
tel an den Kooperationspartner weiterzuleiten, damit 
der den Managementprozess übernimmt. Aber auch 
diese Form der Zusammenarbeit stellt keinen Garant 
dafür dar, dass sich die Initiative verstetigt. Grundsätz-
lich ist von Schwankungen des Engagements Privater 
im langjährigen Prozess auszugehen. 

•	  Förderprogramme sind nicht auf lineare Strukturen 
von Hauptverkehrsstraßen ausgerichtet. Diese Rah-
menbedingung wirkt sich hemmend auf Aufwertungs-
prozesse aus. Eine Forderung an Bund und Länder ist 
daher, Förderinitiativen unterschiedlicher Ressorts zu 
bündeln und in Form von Budgets für relevante 
Gebietskulissen auszureichen.

Städtebauliche Aktivierung der Mainzer Straße
Stadt / Bundesland: Saarbrücken (179.000 EW) / Saarland

Projektträger: Landeshauptstadt Saarbrücken

Kooperationspartner: Interessengemeinschaft Quartier Mainzer 
Straße, einzelne Eigentümer und Anwohner

Weitere Infos / Kontakt: www.saarbreucken.de/de/rathaus/stadtent-
wicklung/staedtebauliche_reaktivierung_der_
mainzer_strasse
Landeshauptstadt Saarbrücken, Stadtplanungs-
amt, Monika Kunz,  
E-Mail: monika.kunz@saarbruecken.de Aktion in der Mainzer Straße in Saarbrücken
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Gesundheits- und Kulturförderung im Quartier
Die Themen Gesundheit und Kultur sind relativ  junge The-
men in der Stadtentwicklung. Für ihre Integration in Pro-
zesse der Quartiersentwicklung liegen noch keine Routinen 
vor. Die vorgestellten Modellvorhaben belegen die hohe 
Bedeutung der Themen für ein – im ganzheitlichen Sinne 
verstandenes – gesundes Leben in der Stadt.
So vielfältig die Themen, so unterschiedlich sind auch die 
Projektträger der Modellvorhaben und die an der Umset-
zung beteiligten Akteure. Auch die Vorgehensweisen unter-
scheiden sich. Dies ist in der Hauptsache der Tatsache 
geschuldet, dass die Projektkonzeption an den lokalen 
Gegebenheiten ausgerichtet werden muss! 
Die rege Teilnahme an der Arbeitsgruppe zeigte, dass ein  
großes Interesse an den Themen „Gesundheit“ und „Kultur“ 
als Handlungsfelder der Stadtentwicklung besteht. Vorge-
stellt wurden das Modellvorhaben aus Fürth (Bayern) zum 
Thema Gesundheitsförderung, der Mikrokosmos Garten-
stadt Atlantic in Berlin und die Entwicklung Magdeburg-
Buckaus (Sachsen-Anhalt) zum Kunst- und Kulturstandort.

Gesund und fit im Stadtteil in Fürth
Frau Göttlein und Herr Meyer, die  als Umsetzungspartner 
der Stadt Fürth im Modellvorhaben tätig sind, erläuterten 
das Zustandekommen der sozialraumorientierten Gesund-
heitsförderung im Soziale Stadt – Quartier der Stadt Fürth. 
Aufbauend auf diesen Strukturen und Erfahrungen werden 
in der Innenstadt und drei Schwerpunktstadtteilen mit 
einem hohen Anteil benachteiligter Bewohnergruppen 
Informations- und Beratungsangebote sowie investive 
gesundheitsfördernde Maßnahmen umgesetzt. Diese 
Umsetzung erfolgt in enger Kooperation und Abstimmung 
mit lokalen Einrichtungen und Akteuren. Bei den bauli-

chen Umsetzungsprojekten können größere Investitions-
maßnahmen (z. B. eine Beleuchtungsanlage auf einem 
zentral gelegenen Jedermann-Sportplatz) von kleineren 
Mikrofondsprojekten (z. B. Schulgärten oder eine mobile 
Skateranlage) unterschieden werden. Besonders hoch ist 
die Nachfrage nach der Neuanlage oder Weiterentwicklung 
von Schulgärten. Eine Krankenkasse unterstützt die prä-
ventions- und gesundheitsfördernden Maßnahmen  und 
leistet dadurch einen Beitrag zur Verminderung sozial 
bedingter Ungleichheiten von Gesundheitschancen. Wich-
tige Kooperationsaspekte des Modellvorhabens sind: 
•	  Die Entwicklung und Planung der gesundheitsfördern-

den Aktivitäten erfolgt in intensiver Auseinanderset-
zung mit den lokalen Einrichtungen in den Schwer-
punktstadtteilen, um Maßnahmen an den spezifischen 
Bedarfen ausrichten und die bestehenden Ansätze im 
Quartier dafür nutzen zu können.

•	  Damit die Zielgruppen durch ihnen vertraute Men-
schen an gesundheitsfördernde Aktivitäten herange-
führt werden, nehmen die Akteure der Vor Ort-Einrich-
tungen an Schulungen externer Experten zu den jewei-
ligen Fragestellungen teil und geben dann ihr Wissen 
an die Teilnehmenden vor Ort weiter.

•	  Der Aufbau und die Pflege funktionsfähiger Netzwerke 
zur Gesundheitsförderung auf Quartiersebene sind das 
A und O für das Gelingen der Prozesse. Dabei handelt es 
sich in der Regel um öffentlich-private Netzwerke. Eine 
hohe Bedeutung für gelingende Kooperationen haben 
direkte persönliche Kontakt („man kennt sich“).

•	  Zur Kommunikation der Kooperationen nach außen 
wird eine intensive Informations- und Öffentlichkeits-
arbeit umgesetzt, die auch anregend für weitere poten-
zielle Kooperationspartner wirkt.

Gesund und fit in der Stadt Fürth 
Stadt / Bundesland: Fürth (115.000 EW) / Bayern

Projektträger: Stadt Fürth

Kooperationspartner: Projektagentur Göttlein / Planungsgruppe 
Meyer-Schwab-Heckelsmüller

Weitere Infos / Kontakt: Stadt Fürth, Baureferat, Stefan Kunz,  
E-Mail: stefan.kunz@fuerth.de

Pflanzaktion im Rahmen des Modellvorhabens
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Mikrokosmos Gartenstadt Atlantic in Berlin
Prof. Dr. Michael Wolffsohn, Gründer und Vorsitzender der 
Lichtburg-Stiftung und zugleich Vorstand der Gartenstadt 
Atlantic AG (Eigentümerin der gleichnamigen Wohnsied-
lung in Berlin Mitte, Ortsteil Gesundbrunnen) skizzierte die 
Entwicklung der privat errichteten Siedlung, die er 2000 als 
Erbe übernahm. Die Entwicklung der Siedlung wurde maß-
geblich von der Philosophie des Eigentümers beeinflusst: 
Der Mensch als Ganzes in seinen Lebensverhältnissen soll 
im Mittelpunkt stehen. So wurden die ca. 500 Wohn- und 
25 Gewerbeeinheiten, die Freiflächen und öffentlichen 
Räume der Siedlung nicht nur umfangreich saniert, son-
dern zeitgleich das Kultur- und Lernprojekt „Mikrokosmos 
Gartenstadt Atlantic“ entwickelt. Ziel des Mikrokosmos ist, 
den hier lebenden Menschen neben gutem Wohnraum zu 
bezahlbaren Preisen Zugänge zu Kultur und Bildung zu 
eröffnen, die ihnen ansonsten häufig verschlossen bleiben. 
Seither bietet der Mikrokosmos mit seinen Lernwerkstät-
ten vielen Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern die Mög-
lichkeit, Themen wie Musik, Physik, Museum, Film sowie 
Kommunikation/ Kultur kennenzulernen. Der Mikrokos-
mos ist ein interkulturelles Projekt, das sich neben Stif-
tungsgeldern vorrangig über das Einwerben öffentlicher 
und privater Gelder finanziert. Die Lichtburg-Stiftung initi-
ierte das Projekt Mikrokosmos, baute es auf und erweiterte 
es in den letzten Jahren. Nach dieser Erprobungs- und Eta-
blierungsphase soll das Angebot, das sich vorrangig an 
Schulen und Kindergärten wendet, verstetigt werden. 
Die Stiftung versteht Kooperation als Grundvoraussetzung 
ihrer Arbeit. Dabei sind u. a. folgende Aspekte hervorzuhe-
ben:  

•	  Die Trägerform einer Stiftung stellt eine bürgerschaftli-
che Form des Engagements für die soziale Stadtteilent-
wicklung dar, die aufgrund ihrer Organisationsform 
und -größe sehr flexibel  Kooperationen mit anderen 
Akteuren eingehen kann.

•	  Die Stiftung kooperiert zur Absicherung ihrer Angebote 
(Einwerben von Spenden, Fördermitteln usw.) mit 
unterschiedlichsten privaten Unternehmen.

•	  Die Lernwerkstätten kooperieren miteinander. Darüber 
hinaus kommt den Kooperationen mit öffentlichen 
Einrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten 
eine zentrale Bedeutung zu, die durch ein Pilotprojekt 
mit dem Berliner Senat derzeit  beispielhaft erprobt 
wird. 

•	  Darüber hinaus wird in unterschiedlicher Art und 
Weise auch mit einzelnen Bürgern und z. B. mit (Sport)
Vereinen kooperiert.

•	  Die persönlichen Kontakte des Vorstandes der Stiftung 
erleichtern den Aufbau von Kooperationen erheblich 
und sind maßgebliche „Türöffner“.

Kreative Stadtteilentwicklung in Magdeburg-Buckau
Stephan Herrmann vom Stadtplanungsamt der Stadt Mag-
deburg berichtete aus dem an der Elbe gelegenen verdich-
teten, gründerzeitlichen Stadtteil Buckau. Hier sollen die 
vorhandenen Ansätze genutzt werden, um die Kunst- und 
Kreativwirtschaft weiter zu profilieren. Vor allem durch die 
Ausweisung als Sanierungsgebiet konnten in den letzten 
Jahren bereits wichtige Impulse für die Aufwertung der 
Wohn- und Lebensqualität in Buckau gesetzt werden. Zur 
Weiterentwicklung als Kunst- und Kulturstandort werden 
unterschiedliche, sich ergänzende Wege beschritten, bei 

Mikrokosmos Gartenstadt Atlantic
Stadt / Bundesland: Berlin-Mitte-Gesundbrunnen (86.000 EW) / 

Berlin

Projektträger: Lichtburg-Stiftung

Kooperationspartner: Lernwerkstätten „Zauberhafte Physik“, „Kunst / 
Museum“, „Klingendes Museum“; Neue Medien- 
und Theaterwerkstatt „Junge Lichtburg“ und 
Lichtburgforum

Weitere Infos / Kontakt: www.gartenstadt-atlantic.de
Lichtburg-Stiftung, Prof. Dr. Michael Wolffsohn, 
E-Mail: mw@wolffsohn.de

Lernwerkstatt Zauberhafte Physik
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deren Umsetzung sich die Stadt externer Dienstleister 
bedient. Neben dem Aufbau und der Verstetigung von 
Netzwerken werden temporäre Kunstaktionen, wie Feste, 
Workshops, Ausstellungen oder Symposien durchgeführt, 
wurde ein „Dingweg“, eine Art Kunstmeile durch das Quar-
tier etabliert und ist die Entwicklung eines Künstler- und 
Gewerbehofes auf einer alten Industriebrache vorgesehen. 
Eine geeignete Fläche und ein Gebäude konnten dafür 
identifiziert werden, die Umbauarbeiten beginnen im Som-
mer 2013, die Eröffnung ist für Anfang 2014 vorgesehen. 
Wichtige Kooperationsaspekte dieses Modellvorhabens 
sind: 
•	  Zusammenarbeit mit Künstlern aus dem Quartier und 

darüber hinaus durch gemeinsame Aktionen und Ver-
anstaltungen wie Kunst- und Kulturfeste.

•	  Vernetzung und Kooperation zwischen Künstlern und 
Bewohnern Buckaus. 

•	  Die Kooperation der Stadt mit ihrem Quartiers- und 
dem Kulturmanagement, die gemeinsam versuchen, 
den Stadtteil den Bedarfen entsprechend zu entwickeln 
und die erforderlichen Vernetzungen herzustellen.

•	  Die Kooperation zwischen der Stadt Magdeburg und 
der privaten Interessengemeinschaft Werk 4 zur Ent-
wicklung und Umsetzung des Künstler- und Gewerbe-
hofes. 

Aus der Diskussion zu den drei unterschiedlichen Modell-
vorhaben lassen sich folgende Rückschlüsse ableiten:
•	  In den beiden Handlungsfeldern „Gesundheit“ und 

„Kultur“ sind Kooperationen sehr gut möglich und wer-
den bereits in vielfältiger Art und Weise erprobt.

•	  Bei der Kooperation zwischen Privaten und Kommu-
nen müssen die unterschiedlichen Vorgehensweisen 
der Akteure, d. h. das eher freie und unkonventionelle 
Vorgehen der Privaten und das verwaltungsorientierte 
Arbeiten der Kommunen, frühzeitig berücksichtigt 
werden. 

•	  Die Kommune sollte sich in den Kooperationsprozes-
sen als Ermöglicherin verstehen und gemeinsam mit 
den Akteuren Lösungsmöglichkeiten erörtern und 
umsetzen.

•	  Alle drei Vorhaben formulierten die hohe Bedeutung 
einer zentralen Anlaufstelle im Quartier, die die Funk-
tion einer Vernetzungsstelle einnehmen sollte. Dort, wo 
Städtebaufördermittel eingesetzt werden, sind diese 
Strukturen weitestgehend vorhanden, so dass weitere 
Aktivitäten davon profitieren können, „denn der Neu-
aufbau von Kooperationsstrukturen ist mühsam und 
aufwändig“.

•	  Für Kooperationen im Bereich „Gesundheit“ und „Kul-
tur“ eignet sich vor allem das Quartier als Sozialraum. 
Die Einbindung der lokalen Akteure und das Aufgreifen 
bestehender Ansätze gehören ebenfalls zum „Muss“. 
Zudem sollte versucht werden, eine „Avantgarde in die 
Quartiere“ zu holen, um Ausstrahleffekte und Syner-
gien zu nutzen.

•	  Sobald Kooperationen nicht nur mit „Ruhm und Ehre“, 
sondern auch mit kontinuierlicher Arbeit und Rück-
schlägen verbunden sind, leidet vielfach das Engage-
ment und kommen Aktivitäten zum Erliegen.

Kreative Stadtteilentwicklung in Magdeburg-Buckau
Stadt / Bundesland: Magdeburg-Buckau (5.300 EW) / Sachsen-

Anhalt

Projektträger: Landeshauptstadt Magdeburg

Kooperationspartner: BauBeCon Sanierungsträger GmbH, Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg, cultural engi-
neering

Weitere Infos / Kontakt: http://www.kulturmachtstadt.de 
Stadt Magdeburg, Stadtplanungsamt, Stephan 
Herrmann,  
E-Mail: stephan.herrmann@spa.magdeburg.de Innenansicht Werk 4
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Leerstandsbewältigung und Quartiersbelebung
Leerstehende Wohnungen und Gewerbeflächen stellen  
oftmals im Quartier ein Problem dar,  insbesondere bei 
strukturellem Leerstand in schwachen Wohnungsmärkten  
infolge  demographischer Schrumpfungsprozesse. Durch 
die Beseitigung von Leerständen durch Wiedervermietung 
oder Umnutzung kann eine Aufwertung für das gesamte 
Quartier erfolgen. Auch temporäre Nutzungen haben eine 
wichtige Leitfunktion für eine zukünftige breiter angelegte 
Quartiersbelebung. Bürgerschaftliches Engagement kann 
diese Quartiersbelebung durch die Einbindung von priva-
ten und öffentlichen Eigentümern unterstützen. Drei Bei-
spiele von Leerstandsbeseitigung einzelner Gebäude oder 
Strategien für ganze Quartiere wurden vorgestellt. Die Kon-
gressteilnehmer haben ein großes Interesse an dieser 
Arbeitsgruppe gezeigt, was die Bedeutung des Themas in 
Kommunen und bei anderen Akteuren unterstreicht.

Leerstandsbeseitigung durch Entwicklung des Ju-
gendprojekts „KOMPOTT“ in Chemnitz
Frau Knöfel und Frau Klaus stellten als Vertreterinnen des 
„KOMPOTT“-Teams ihr Projekt in einer Randlage der 
Chemnitzer Innenstadt vor. Vier seit Jahren leerstehende 
Mehrfamilienhäuser der kommunalen Grundstücks- und 
Gebäudewirtschafts-Gesellschaft (GGG) wurden durch eine 
Gruppe von ehrenamtlich aktiven Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen zu einem Kultur-, Begegnungs- und 
Wohnort entwickelt. Nach einigen grundlegenden Sanie-
rungsmaßnahmen wurde das KOMPOTT schließlich im 
Oktober 2011 eröffnet. Inzwischen sind in verschiedenen 
Gebäudeteilen neben Wohnungen und Ateliers ein Lese-
café, der Kunstladen komplott art & design, ein Umsonstla-

den für Kleidung und die „Volksküche“ entstanden. Wegen 
Nachbarschaftsstreitigkeiten steht die Veranstaltungsfläche 
„Zukunft“ vorerst nicht weiter zur Verfügung. Als gemein-
sames und möglichst versöhnliches Kooperationsprojekt 
mit den Nachbarn ist ein Stadtteilgarten im Innenhof 
geplant. Das KOMPOTT-Team sieht sich allerdings weniger 
als Quartiersentwickler, sie möchten eher einen Raum zur 
Ideenverwirklichung von experimentellen Lebensformen 
entwickeln und die bestehende Leerstandssituation in 
Chemnitz aktiv  nutzen. Sie stehen neuen engagierten Mit-
arbeitern für das Projektteam oder neuen Nutzern der 
Einrichtungen offen gegenüber. 
Wichtigste Kooperationspartner sind die GGG und die 
Oberbürgermeisterin, die stets hinter dem Projekt standen 
und die hohe Eigeninitiative der Jugendlichen unterstütz-
ten. Als Kümmererin hat die Oberbürgermeisterin auch in 
einzelne Referate der Stadtverwaltung z. B. bei Baugeneh-
migungen oder der Fassadengestaltung positiv eingewirkt. 
Durch den dreijährigen mietfreien Nutzungsvertrag mit 
der GGG konnte sich das Projekt langsam entwickeln und 
ein sinnvolles Nutzungskonzept erprobt werden. An einer 
Lösung für die Bereitstellung zu weiterhin niedrigem Miet-
niveau ab 2014 über einen Erbpachtvertrag wird derzeit 
gearbeitet.  
Wichtige Kooperationsaspekte:
•	  Die interne Kooperation zwischen den Nutzungsberei-

chen wird durch ein Kernteam und mehrere Arbeits-
gruppen organisiert. Die Verantwortlichkeiten rotieren 
regelmäßig, um immer wieder neue Personen einzu-
binden und bei Ausscheiden von Aktiven nicht allzu 
große Lücken entstehen zu lassen. Ziel ist es, Menschen 
zum Mitwirken anzuregen, kooperative Beteiligungs-

Modellvorhaben „KOMPOTT“
Stadt / Bundesland: Chemnitz (243.000 EW) / Sachsen

Projektträger: Urbane Polemik e.V.

Kooperationspartner: Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesell-
schaft (GGG) mbH Chemnitz, Stadtverwaltung 
Chemnitz

Weitere Infos / Kontakt: www.kompott.cc
Martina Klaus, Ines Knöfel, Sarah Langer, 
E-Mail: info@urbanepolemik.de

Von KOMPOTT umgenutztes Gebäude
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formen zu entwickeln und damit sozialen Austausch zu 
stärken.

•	 Das Z usammenwirken zwischen den jungen Akteuren, 
dem kommunalen Wohnungsunternehmen und der 
Stadt wurde in einem Kooperationsvertrag konstituiert 
und erfolgreich mit Leben gefüllt. Wichtig ist, insbeson-
dere für Jugendliche Fürsprecher zu haben, die ihre 
Belange ernst nehmen und Hilfestellungen bei ausein-
ander liegenden Kommunikationsebenen geben. Dazu 
gehört auch, sich zusätzlich externen Sachverstand von 
Wissenschaftlern und Experten wie Juristen einzuho-
len.

•	  Ein bundesweiter Austausch zwischen ähnlich selbstor-
ganisierten Jugendprojekten ist ebenfalls sinnvoll. 

Durch einen Kontakt wurden Erfahrungen, z. B. bei der 
Einrichtung eines Jugendfonds, eingeholt.

Umnutzung eines leerstehenden Ladenlokals durch 
eine neu gegründete Schülerfirma in Altena
Herr Dr. Hollstein griff die bereits bestehenden Erfahrun-
gen zum bürgerschaftlichen Engagement in Altena auf. Mit 
großer Unterstützung des „Vereins zur Förderung des bür-
gerschaftlichen Engagements in Altena“ und engagierter 
Lehrer des Burggymnasiums wurde im November 2012 in 
einem leerstehenden Ladenlokal in der Fußgängerzone das 
Büro „ObSt“ (Oberstufenbüro) durch Jugendliche eröffnet. 
Herr Schneider und Frau Hollstein, aktuelle Geschäftsfüh-
rerin des ObSt-Büros, erläuterten die nahezu selbständige 

Modellvorhaben „Schülerfirma“
Stadt / Bundesland: Altena (18.000 EW) / Nordrhein-Westfalen

Projektträger: Stadt Altena

Kooperationspartner: Verein zur Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements in Altena e.V.

Weitere Infos / Kontakt: www.obst-buero.de
Stadt Altena, Fachbereich Planen und Bauen, 
Roland Balkenhol,  
E-Mail: r.balkenhol@altena.de

ObSt-Büro in Altena

Kunstladen komplott art & design in Chemnitz
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Organisation durch die Schüler und die umgesetzten Maß-
nahmen. Die Schüler werden bereits in der 9. Klasse als 
„Juniorprojekte“ an das Büro herangeführt. Die Entwick-
lung und Umsetzung der Ideen werden dann in der Ober-
stufe erprobt. Die Schülerfirma bietet haushaltsbezogene 
Dienstleistungen wie Gartenarbeit den Bürgern in Altena 
an, um mit den Einnahmen u. a. den jährlichen Abiturball 
zu finanzieren. Darüber hinaus wird der Laden neben 
einem informellen und unkommerziellen Jugendtreff für 
den Verkauf von lokalen Produkten wie selbst entworfene 
T-Shirts und „Selter-Stricknadeln“ genutzt. Eine zukünftige 
Erweiterung der „Jugendarbeit“ in Form von Ausbau und 
Vermittlung von Ferienwohnungen oder Stadtführungen 
von und für Jugendliche ist angedacht. Die Jugendlichen 
sammeln sowohl Erfahrungen im bürgerschaftlichen Enga-
gement als auch handwerkliche und betriebswirtschaftli-
che Kenntnisse. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem 
in dem „Miteinander der Generationen“.
Wichtige Kooperationsaspekte:
•	  Der lokale Verein zur Förderung des bürgerschaftlichen 

Engagements ist Eigentümer der Immobilie und ver-
mietet das Ladenlokal zu günstigen Konditionen an die 
Schülerfirma. Gleichzeitig besteht ein Kooperationsver-
trag zwischen Verein und Stadt. Durch die Umnutzung 
von Leerständen wird in Kooperation mit lokalen 

Angeregte Diskussion mit und unter den 
Podiumsteilnehmern

Akteuren ein lebendiger und selbstverwalteter Ort für 
Jugendliche geschaffen.

•	 Dur ch die kontinuierliche Einbindung in den Unter-
richt ist zwar eine gewisse Fluktuation der aktiven 
Schüler vorherbestimmt, aber andererseits auch die 
Nachhaltigkeit des ObSt-Büros gesichert. Die Institu-
tion Schule kann unter Beteiligung von Jugendlichen 
einen Beitrag zu Stadtentwicklungsprozessen leisten.

•	  Das Jugendprojekt ist in die Quartiersentwicklung 
„Lennestraße“ eingebunden. Die Innenstadt wird der-
zeit durch den Burgaufzug und das Konzept „Krämer-
dorf“ neugestaltet. In diesem Zusammenhang können 
lokale Synergien für die Revitalisierung der Innenstadt 
gebündelt werden.

Quartiersaufwertung durch Kooperationen in Hof
Herr Gutowski, Vorsitzender bei Haus & Grund Hof, 
knüpfte an den Beitrag von Herrn Dr. Neumann aus Mag-
deburg zum Forschungsfeld „KIQ – Kooperation im Quar-
tier“ im Rahmen des Podiumsgesprächs an. Der Eigentü-
merverein Haus & Grund Hof e. V. ist mit der Stadt Hof eine 
intensive Zusammenarbeit zur Aufwertung zweier Quar-
tiere eingegangen. Die Bestandsgebäude des Biedermeier- 
und des Bahnhofsviertels in Hof weisen oftmals einen 
erheblichen Sanierungsrückstau auf. Die innerstädtischen 
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Wohngebiete sind durch eine kleinteilige Struktur von 
privaten Eigentümern gekennzeichnet. Beide Quartiere 
haben sehr deutliche Probleme und Leerstände, aber auch 
sehr vielfältige Stärken. Erste Impulse hat es in den letzten 
Jahren durch Investitionen und Aktivitäten im Rahmen der 
Städtebauförderung gegeben. Seit Anfang 2012 sollen mit 
dem aktuellen Modellvorhaben speziell die privaten Eigen-
tümer über Haus & Grund aktiviert und Strategien mit der 
kommunalen Stadtplanung entwickelt werden, um durch 
Leerstandsbeseitigung und Modernisierungsmaßnahmen 
die beiden Quartiere aufzuwerten. Im Einzelnen werden 
unter anderem eine Bestandsaufnahme von Gebäuden und 
Hofbereichen, eine Befragung von Eigentümern und eine 
Analyse von Stärken und Schwächen im Wohnumfeld und 
bei der Infrastruktur für die Quartiere durchgeführt. Neben 
den Gebäuden und Wohnungen sollen auch Hof- und Frei-
flächen sowie der öffentliche Raum belebt werden. Der 
Eigentümer als Bürger soll mit dem Grundsatz „Hilfe zur 
Selbsthilfe“  in Form bürgerschaftlichen Engagements für 
Stadtentwicklungsprozesse begeistert werden. Umgesetzt 
sind bereits einige Maßnahmen wie die gemeinsame Ent-
wicklung eines Leitbilds und eines Informationsflyeres, der 
Aufbau von Beratungsangeboten sowie gezielte Kleininves-
titionen im öffentlichen Raum. Weiterhin sollen einige 
Leitprojekte entwickelt werden, so u. a. die gemeinsame 
Neugestaltung einer Brache auf dem Grundstück eines 
privaten Eigentümers, der sich damit als „Ermöglicher“ von 
bürgerschaftlichem Engagement in kleinem Maßstab, aber 
ganz konkret einbringt.

Wichtige Kooperationsaspekte:
•	  Die verbindliche Kooperation zwischen Eigentümer-

verein und Stadt hat zum Ziel, Haus & Grund für 
Belange der Stadtentwicklung als festen Ansprechpart-
ner sowohl für die Quartiersbevölkerung als auch für 
kommunale Fachplaner zu etablieren. Dadurch können 
mittelbar private Eigentümer zu aktiven Gestaltern 
ihrer Quartiere werden. 

•	  Ausgehend von dieser wichtigen allgemeinen Zielset-
zung erarbeitet Haus und Grund Hof e. V. gemeinsam 
mit der Stadt Hof im Sinne einer „Graswurzelarbeit“ 
viele konkrete Einzelbausteine für die Aufwertung der 
Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes im Bahn-
hofs- und im Biedermeierviertel. 

•	  Ein weiterer Bestandteil besteht in der Kooperation mit 
dem Verein „Bürger am Zug e. V.“, der seit längerem im 
Bahnhofsviertel in Stadtentwicklungsprojekten aktiv 
ist.

Die Diskussion in der AG Leerstandsbewältigung und 
Quartiersbelebung hat folgende Ergebnisse erbracht: 
•	  Die Kooperationsstrukturen bei den vorgestellten Pro-

jekten sind sehr individuell. Sie gehen von einem 
unterschiedlichen städtebaulichen, sozialen sowie his-
torischen Kontext aus und nutzen speziell entwickelte 
Instrumente, um ihre Ziele zu erreichen. Dadurch las-
sen sich die Ergebnisse nur begrenzt verallgemeinern. 
Interessant sind im Hinblick auf die Übertragbarkeit 
aber einzelne Strategien und Elemente der Projekte 
und ihrer Kooperationen vor Ort. 

•	  Gemeinsamkeiten beziehen sich insbesondere auf 
gewisse strukturelle Voraussetzungen: Erstens sind 
organisatorische Unterstützungsstrukturen durch 
Kommune, Vereine etc. wichtig. Zweitens müssen ver-

Modellvorhaben „Haus und Hof“
Stadt / Bundesland: Hof (46.000 EW) / Bayern

Projektträger: Haus und Hof e. V.

Kooperationspartner: Stadt Hof, Bürger am Zug e. V.

Weitere Infos / Kontakt: www.kiq-hof.de
Haus & Grund Hof e. V., Peter Gutowski, 
E-Mail: haus-und-grund-hof@gmx.de

Informationsveranstaltung von  
„Haus und Grund“ in Hof
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bindliche, belastbare und individuelle Kooperations-
strukturen innerhalb der Projektträger und mit ande-
ren Partnern gefunden werden (Kommune, Schulen, 
Wohnungsunternehmen, andere Firmen). Alle Modell-
vorhaben nutzen informelle Netzwerke basierend auf 
bürgerschaftlichem Engagement vor allem in und aus 
dem Projekt heraus, aber auch in Kooperation mit 
bereits bestehenden bürgerschaftlichen Strukturen. 
Drittens müssen Ermöglichungsräume, sprich größere 
und für eine zumindest temporäre Nutzung geeignete 
Leerstände, vorhanden sein. Viertens ist das Engage-
ment von einzelnen Personen und Institutionen im 
Sinne von „Ermöglichern“ entscheidend. Zusammen 
bilden diese den Nährboden, um durch bürgerschaftli-
ches Engagement Leerstände zu beseitigen und das 
gesamte Quartier aufzuwerten. Auch den traditionell 
eher weniger von bürgerschaftlichem Engagement 
geprägten Städten kann sich dadurch eine aktivierende 
Kooperationsstruktur bilden.

•	  Durch bürgerschaftliches Engagement erlangen die 
Akteure Kompetenzen und entwickeln mehr und mehr 
eigene Ideen. Durch die Beteiligung lernen sie sich 
kennen, integrieren weitere Personen und Institutionen 
und vernetzen sich damit untereinander. Die Wissens-
generierung und -verbreitung trägt zur Verstetigung in 
Stadtentwicklungsprozessen bei. Manchmal erwachsen 
daraus auch Kontroverses, etwa wenn junge Projekt als 
Pioniergruppen Standorte neu entwickeln und später 
mit der Aufwertung ökonomisch nicht mehr Schritt 
halten können oder wenn sie konsequent ihre Mitspra-
che in der Stadtentwicklungspolitik betreiben.

•	  Strukturelle Leerstände bestehen vorwiegend in schwa-
chen Märkten. Die Belebung von Wohnungen und 

Gewerbeflächen benötigt Impulse durch innovative 
Nutzungen. Meist ist diese nur durch Förderung mög-
lich. Zu beachten ist hierbei, dass den Projektträgern 
der Spagat zwischen Eigenverantwortung und Abhän-
gigkeit von Fördermitteln gelingt. Langfristig sollte eine 
dauerhafte und nachhaltige Nutzung ohne Förderung 
angestrebt werden.

•	  Bürgerschaftliches Engagement birgt Chancen, hat aber 
auch klare Grenzen. Im Hinblick auf die Grenzen wurde 
kritisiert, dass die Bürgergesellschaft immer stärker an 
die Stelle des Sozialstaates tritt. Dies betrifft insbeson-
dere den sozialen und kulturellen Bereich. Die Leistun-
gen können und sollten nicht durch bürgerschaftliches 
Engagement aufgefangen werden. 

•	  Für ein erfolgreiches bürgerschaftliches Engagement 
muss die Anerkennungskultur weiterhin etabliert wer-
den. Insbesondere bei Schülern und Studenten sollte 
über die Freistellung für Engagement nachgedacht 
werden. 

Präsentation von Arbeitsgruppen- 
ergebnissen durch Mathias Metzmacher, 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung
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Zwischenresümee zum ExWoSt- 
Forschungsfeld „Kooperation konkret“

Wirtschaftsförderung

Gesundheitsförderung

Städtebauförderung
Wohnraumförderung 

Arbeitsförderung

6
Bündelung
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Wirtschaftsförderung

Gesundheitsförderung

Städtebauförderung
Wohnraumförderung 

Arbeitsförderung

6
Bündelung

Zwischenresümee zum ExWoSt-Forschungsfeld 
Kooperation konkret“ 
Auf dem Bundeskongress „Bürgernahe Stadtentwicklung 
durch Kooperation“ wurden Modellvorhaben des Bundes 
aus verschiedenen Forschungsfeldern vorgestellt. Trotz 
unterschiedlicher inhaltlicher Zielsetzungen stehen bei 
allen Vorhaben Kooperationsprozesse vor Ort und die Ein-
bindung privater Akteure im Fokus. Dadurch soll die Bün-
delung öffentlicher und privater Mittel sowie der integ-
rierte Einsatz verschiedener Förderprogramme vor Ort für 
Zwecke der Stadtentwicklung stärker als bisher ermöglicht 
werden. Konkreter Anlass des Kongresses war der Zwi-
schenstand im seit 2012 laufenden ExWoSt-Forschungsfeld 
„Kooperation konkret“ mit seinen sechs Modellvorhaben: 
•	 Altena „Lennestraße – Wir reduzieren den Leerstand“, 
•	 Berlin „Mikrokosmos Gartenstadt Atlantic“ ,
•	 Eberswalde „Eisenbahnstraße – gemeinsam zu mehr 

Lebensqualität“, 
•	 Fürth „Gesund und fit in der Stadt Fürth“,
•	 Leipzig „Georg-Schumann-Straße: geschäftig – span-

nend – sozial“ und 
•	 Magdeburg „Kreative Stadtteilentwicklung in Buckau“. 

Anhand dieser Leitprojekte werden die Möglichkeiten und 
Grenzen einer verbesserten Mittelbündelung vor Ort auf-
gezeigt. Im Mittelpunkt stehen folgende Forschungsleitfra-
gen:
•	 Welche Möglichkeiten und Grenzen bestehen vor Ort 

bei der Bündelung stadtentwicklungspolitisch relevan-
ter Förderprogramme?

•	 Wie können Kooperationen und Mittelbündelung vor 
Ort unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft optimiert 
werden?

•	 Inwieweit können Bund und Länder diese Prozesse 
unterstützen?

Die Erfahrungen der  Modellvorhaben  wurden in  Projekt-
werkstätten diskutiert. Diese waren inhaltlich auf 
bestimmte Leitthemen ausgerichtet. Sie  betrafen die 
inhaltliche Feinabstimmung des Forschungsfeldes, den 
Beitrag des Bundes zur nachhaltigen Stadtentwicklung, 
einzelne förderpolitische Instrumente wie Verfügungs-
fonds und integrierte städtebauliche Entwicklungskon-
zepte sowie die Bedeutung von Unternehmen und Stiftun-
gen für soziale Stadtentwicklung. 

Als zentrale Zwischenergebnisse des Forschungsfeldes 
„Kooperation konkret“ können festgehalten werden:
•	 In den Modellvorhaben kommen zahlreiche Förderpro-

gramme gebündelt zum Einsatz. Deren Beantragung 
und Umsetzung erfordert jedoch einen hohen adminis-
trativen und personellen Aufwand vor Ort. 

•	 Die Kommunen favorisieren ein umfassendes stadtent-
wicklungspolitisches Förderprogramm, das einen 
inhaltlich möglichst breiten Einsatz je nach den Bedar-
fen vor Ort ermöglicht. 

•	 In allen Modellvorhaben sind private Akteure auf 
unterschiedliche Arten und Weisen in Prozesse der 
Stadtentwicklung eingebunden. Das Spektrum der 
Akteure reicht von der Bewohnerschaft bis hin zu 
Gewerbetreibenden und Vereinen.

•	 Finanzielle Anreize können einen wichtigen Beitrag für 
die Zusammenarbeit mit Privaten leisten. Bewährt 
haben sich z. B. bei der Kooperation mit Gebäudeeigen-
tümern Erstattungsbeträge, Pauschalförderung, kom-
munale Förderprogramme (z. B. Fassadenprogramm), 
Wohnraumförderung oder auch Städtebauförderung.

•	 Verfügungs- oder Projektfonds haben sich in einzelnen 
Modellvorhaben erfolgreich bewährt. Die förderrechtli-
che Umsetzung sollte bei der Kommune und den 
Antragstellern nur geringe Ressourcen beanspruchen 
und eine flexible Handhabung vor Ort ermöglichen. 

•	 Die Einbindung privater Akteure in die Finanzierung 
einzelner Projekte ist in der Regel leichter möglich als 
die gemeinsame Finanzierung eines Fonds. Private 
Akteure favorisieren Projekte, die zeitnah und ohne 
großen bürokratischen Aufwand umgesetzt werden. 

•	 Die Kommunen mit hoher Leerstandsproblematik und 
Nachfrageschwäche befürworten ein einfach umsetz-
bares Instrument, das auch den kommunalen Zwi-
schenerwerb von Immobilien ermöglicht. 

•	 Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte tra-
gen zur Mittelbündelung und zur Aktivierung privaten 
Kapitals bei. Eine umfassende Beteiligung privater 
Akteure bei der Konzepterarbeitung ist hierzu eine 
wichtige Voraussetzung.

Die Erfahrungen der bis 2014 laufenden Modellvorhaben 
werden weiterhin ausgwertet. Es werden praktische Anre-
gungen für die künftige Stadtentwicklungspolitik erwartet.
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 Beschlussvorlage 

Seite 1 von 2 

TfA/101/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 11.12.2013 öffentlich - 

Vorberatung 
 

Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 

Reinhaltungsverordnung 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
Reinhaltungsverordnung - ReinhV 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss begutachtet die Vorlage der Verwaltung und die Verordnung und empfiehlt 
dem Stadtrat folgende Beschlussfassung: der Stadtrat beschließt: 
 
„Die Verordnung wird gemäß der Vorlage der Verwaltung vom 29.11.2013 beschlossen. 
Die Verordnung ist Bestandteil des Beschlusses.“  
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Reinhaltungsverordnung muss neu erlassen werden. Anpassungen erfolgen nur aufgrund 
des Neuerlasses der StVO zum 1.4.2013. Inhaltlich entspricht die Reinhaltungsverordnung den 
bisherigen Regelungen.  
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 x nein  ja Gesamtkosten       € x nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

Ö  6
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Beschlussvorlage 

Seite 2 von 2 

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Tiefbauamt 
 
 
Fürth, 02.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Tiefbauamt 
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Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen 
und die Sicherung der Gehbahnen im Winter (Reinhaltungsverordnung - 
ReinhV) 

Vom ……………. 

 

Die Stadt Fürth erlässt aufgrund von Art. 51 Abs. 4 und 5 und Art. 66 des Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. 
Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch § 6 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2007 (GVBl. S. 958) folgende Verordnung:  

 

Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Inhalt der Verordnung  
§ 2 Begriffsbestimmungen  

Reinhaltung der öffentlichen Straße  

§ 3 Verbote  

Reinigung der öffentlichen Straßen  

§ 3a Beseitigungspflicht  
§ 4 Reinigungspflicht  
§ 5 Reinigungsarbeiten  
§ 6 Reinigungsflächen  
§ 7 Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger  
§ 8 Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterlieger  

Sicherung der Gehbahnen im Winter  

§ 9 Sicherungspflicht  
§ 10 Sicherungsarbeiten  
§ 11 Sicherungsfläche  

Schlussbestimmungen  

§ 12 Befreiungen und abweichende Regelungen  
§ 13 Ordnungswidrigkeiten  
§ 14 Inkrafttreten  

 

§ 1 Inhalt der Verordnung 

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und 
Sicherungspflicht auf den öffentlichen Straßen in der Stadt Fürth. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen  
Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit ihren Bestandteilen im Sinne des 
Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, die 
Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- und Radwege und die der 

Ö  6
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Straße dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern und Grünstreifen. Die 
Bundesautobahnen sind keine öffentlichen Straßen im Sinne dieser Verordnung. 

(2) Gehbahnen sind 

a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der 
öffentlichen Straßen oder 

b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung die dem 
Fußgängerverkehr dienenden Teile am Rande der öffentlichen Straße in der Breite  
von 1 m bei Ortsstraßen mit unbeschränktem Fahrverkehr bzw. bis zum Randstein 
oder wenn kein Randstein vorhanden ist, in der Breite von 3 m bei Ortsstraßen mit 
beschränktem Fahrverkehr (Fußgängerzonen), gemessen von der 
Straßengrundstücksgrenze, 

 c) gemeinsame Geh- und Radwege (Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO, Zeichen 240). 

(3) Parkstreifen im Sinne dieser Verordnung sind die für das Halten und Parken (§ 12 
StVO) geeigneten und zugelassenen Teile der öffentlichen Straßen und Plätze, die 
durch ihre bauliche Beschaffenheit oder durch Farbmarkierungen von den 
Fahrbahnen zu unterscheiden sind. Parkstreifen in diesem Sinne sind auch 
Parkplätze (Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO, Zeichen 314) sowie die zum Parken 
zugelassenen Teile von Gehwegen (Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO, Zeichen 315). 

(4) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Stadtgebietes, der in geschlossener oder 
offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, 
zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung 
unterbrechen den Zusammenhang nicht. 

Reinhaltung der öffentlichen Straße 

§ 3 Verbote 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, öffentliche 
Straßen mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu verunreinigen oder  
verunreinigen zu lassen. 

(2) Insbesondere ist es verboten 

a) auf öffentlichen Straßen 

1. Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser), Jauche oder sonstige 
verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten oder ausfließen zu lassen, 
Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Geräte zu säubern, 
Gebrauchsgegenstände auszustauben oder auszuklopfen, Tiere in einer Weise 
zu füttern, die geeignet ist, die Straße zu verunreinigen, 

2. Kraftfahrzeuge so zu säubern, dass hierdurch die Straßen insbesondere durch 
Sand, Lehm, Öl, Benzin oder Schaum verunreinigt werden können; 

b) auf öffentlichen Straßen die Notdurft zu verrichten; 

c) auf Gehwegen auszuspucken oder Gehwege (einschließlich der kombinierten Geh -
und Radwege), Fußgängerzonen (Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO, Zeichen 242.1 
und 242.2) und verkehrsberuhigte Bereiche (Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO, Zeichen 
325.1 und 325.2), Parkstreifen (§ 2 Abs. 3) sowie die Baumscheiben und 
Grünstreifen in den genannten Straßenbereichen durch Tiere verunreinigen zu 
lassen; 

d) Klärschlamm, Steine, Bauschutt, Schutt, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, 
Behältnisse sowie Eis und Schnee 

1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, 

2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, wenn 
dadurch die Straßen verunreinigt werden können, 
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3. in Abflussrinnen, Straßenabläufe, Kanaleinsteigschächte, Durchlässe oder 
offene Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu schütten oder einzuleiten; 

e) auf oder an öffentlichen Straßen zur wirtschaftlichen Werbung unentgeltlich 
Handzettel oder andere Druckerzeugnisse zu verteilen (insbesondere durch 
Übergabe an Passanten oder Anbringen an Fahrzeugen); 

f) die in Buchstaben a) und d) genannten Flüssigkeiten, Stoffe und Gegenstände so 
zu transportieren, dass hierdurch die Straßen verunreinigt werden können. 

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt. 

Reinigung der öffentlichen Straßen 

§ 3a Beseitigungspflicht 

Der Tierhalter oder der Gewahrsamsinhaber ist verpflichtet, Verunreinigungen, für die er 
nach § 3 Abs. 2 Buchstabe c verantwortlich ist, unverzüglich zu beseitigen. Hierfür hat der 
Tierhalter oder Gewahrsamsinhaber eine ausreichende Anzahl geeigneter Tüten, 
Vorrichtungen oder Mittel zur Aufnahme der Verunreinigungen mitzuführen. 

§ 4 Reinigungspflicht 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigentümer und die zur 
Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen 
Ortslage an öffentliche Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder über öffentliche 
Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimmte  
Fläche dieser Straßen (Reinigungsfläche) gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. 
Grundstücke werden über diejenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über 
dazwischenliegende Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt 
genommen werden darf. Die Reinigungspflicht besteht nicht, solange und soweit die 
Reinigung aufgrund starker verkehrlicher Belastung der Fahrbahn ohne 
fachmännische Absicherung eine Gefahr für Leib oder Leben bedeutet. 

(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere öffentliche Straßen an oder wird es über mehrere 
öffentliche Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt es an eine öffentliche Straße an, 
während es über eine andere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung 
für jede dieser Straßen. 

(3) Die Vorderlieger haben die öffentliche Straße auch dann zu reinigen, wenn diese 
rechtlich und tatsächlich gewährleistet, dass Personen- und Versorgungsfahrzeuge an 
ihre Grenze (gegebenenfalls an eine private Zuwegung) heranfahren können. 

(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, deren Grundstücke 
einem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit auf diesen Grundstücken keine 
Gebäude stehen. 

(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die Erbbauberech-
tigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dauernutzungsberechtigten und die 
Inhaber eines Wohnungsrechtes nach § 1093 BGB. 

§ 5 Reinigungsarbeiten 

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger innerhalb ihrer 
Reinigungsfläche (§ 6) die öffentlichen Straßen zu reinigen. Sie haben dabei die Geh- und 
Radwege, die Baumscheiben, die Grünstreifen und die innerhalb der Reinigungsflächen 
befindlichen Fahrbahnen, einschließlich der Parkstreifen, 

a) nach Bedarf, in der Regel einmal wöchentlich, zu kehren, 

b) von Kehricht, Schlamm und Unrat zu säubern, soweit die Entsorgung über die 
Hausmülltonnen für Bioabfälle, Altpapier und Restmüll bzw. über Wertstoffcontainer 
(Glas) oder sonstige Wertstoffbehälter (gelber Sack) möglich ist, 
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c) von Gras und Wildkraut („Unkraut“) auf den befestigten Flächen zu befreien. Dies 
gilt nicht, soweit das Gras oder Wildkraut flächenhaft in den Straßenkörper 
hereinwuchert. 

Sie haben ferner bei Bedarf, insbesondere bei Tauwetter, die Abflussrinnen und 
Straßenabläufe freizumachen. 

§ 6 Reinigungsflächen 

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straße, der durch 

a) die gemeinsame Grenze des Vorderliegergrundstückes mit dem Straßengrund-
stück, 

b) die Mittellinie des Straßengrundstückes (Straßenmittellinie), wobei mehrere 
gleichlaufende Fahrbahnen auch dann, wenn sie durch Mittelstreifen oder sonstige 
Einrichtungen geteilt sind, als eine einheitliche Fahrbahn gelten 
 
und 

c) die von den Endpunkten der gemeinsamen Grenze aus senkrecht zur Straßen-
mittellinie verlaufenden Verbindungslinien begrenzt wird. 

(2) Bei einem Eckgrundstück erstreckt sich die Reinigungsfläche nach Absatz 1 auf den 
ganzen, das Eckgrundstück umschließenden Teil der öffentlichen Straße, ein-
schließlich des in einer Straßenkreuzung liegenden Teiles. 

§ 7 Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger 

(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Hinterliegern die 
Reinigungspflicht für ihre Reinigungsfläche. Sie bleiben auch dann gemeinsam 
verantwortlich, wenn sie sich zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder 
Unternehmer bedienen; das gleiche gilt auch für den Fall, dass Vereinbarungen nach 
§ 8 abgeschlossen sind. 

(2) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grundstück er Zugang 
oder Zufahrt zu derselben öffentlichen Straße nehmen darf, an die auch das 
Vorderliegergrundstück angrenzt. 

§ 8 Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterlieger 

(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung der auf sie 
treffenden Arbeiten untereinander durch Vereinbarung zu regeln. 

(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinterlieger 
eine Entscheidung der Stadt über die Reihenfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre 
Arbeiten zu erbringen haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der 
einander zugeordneten Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesentlich, 
kann die Entscheidung beantragt werden, dass die Arbeiten nicht in gleichen 
Zeitabschnitten zu erbringen sind, sondern dass die Zeitabschnitte in demselben 
Verhältnis zueinander stehen, wie die Grundstücksflächen. 

Sicherung der Gehbahnen im Winter 

§ 9 Sicherungspflicht 

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz haben die 
Vorder- und Hinterlieger die in § 11 bestimmten Abschnitte der Gehbahnen der an ihr 
Grundstück angrenzenden oder ihr Grundstück mittelbar erschließenden öffentlichen 
Straßen (Sicherungsfläche) auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu halten. 

(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3, 4, und 5, §§7 und 8 gelten sinngemäß. 
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§ 10 Sicherungsarbeiten 

(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen in der Zeit 
von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen in der Zeit 
von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder 
Eisglätte zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Das heißt, die Sicherungsfläche 
muss um 07.00 Uhr bzw. 08.00 Uhr bereits gefahrlos begehbar sein. Verwendet 
werden dürfen nur Streumittel, die eine nachhaltige abstumpfende Wirkung 
versprechen. Die Verwendung von Streusalz und anderen umweltschädlichen Stoffen 
ist grundsätzlich verboten. Bei besonderer Wetterlage (Eisregen), an steilen 
Treppenanlagen oder starken Steigungen ist die Verwendung von Streusalz zulässig, 
jedoch auf das aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendige Maß zu beschränken. 
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 19.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur 
Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 

 (2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu 
lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Abflussrinnen, 
Straßenabläufe, Hydranten, Kanaleinsteigschächte und Fußgängerüberwege sind bei 
der Räumung freizuhalten.  

§ 11 Sicherungsfläche 

(1) Sicherungsfläche sind die innerhalb der Reinigungsfläche liegenden Gehbahnen im 
Sinne des § 2 Abs. 2, soweit sie für den Fußgängerverkehr erforderlich sind. 
Erforderlich ist in Fußgängerzonen eine Breite der Sicherungsfläche von 3 m ab der 
Grundstücksgrenze, in allen anderen öffentlichen Straßen im Sinne des § 2 Abs. 1 
eine Breite von mindestens 1 m. 
An Fußgängerüberwegen und dort, wo es die Verkehrsbedürfnisse erfordern, sind 
auch Durchgänge durch die am Gehwegrand gelagerten Schneemassen zu räumen 
und zu bestreuen. 
An Haltestellen des öffentlichen Omnibusverkehrs ist der Gehweg am Rande der 
Fahrbahn zu räumen und zu bestreuen. Das Räumgut ist in diesem Falle zwischen 
dem geräumten Teil des Gehweges und dem Anliegergrundstück zu lagern. 

(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

Schlussbestimmungen 

§ 12 Befreiungen und abweichende Regelungen 

(1) Befreiungen von den Verboten in § 3 Abs. 2 Buchstaben a), d), e) und f) gewährt die 
Stadt auf schriftlichen Antrag, wenn der Antragsteller die unverzügliche Reinigung 
besorgt und auf Verlangen hierfür Sicherheit leistet. 

(2) Für Vorder- und Hinterlieger, die an die Städtische Straßenreinigungsanstalt 
angeschlossen sind, erfüllt die Stadt für die angeschlossenen Teile der 
Reinigungsflächen die in § 5 aufgeführten Reinigungsarbeiten nach Maßgabe der 
Satzung. 

(3) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen unbilligen 
Härte führen würden, die dem Betroffenen auch unter Berücksichtigung der 
öffentlichen Belange und der Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht 
zugemutet werden kann, spricht die Stadt auf schriftlichen Antrag durch Bescheid 
eine Befreiung aus oder trifft eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat 
die Stadt auch zu treffen in Fällen, in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- und 
Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidung kann befristet, unter 
Bedingungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 
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§ 13 Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1, Abs. 2 Buchstaben a), b) und d) eine Straße verunreinigt 
oder verunreinigen lässt, 

2. entgegen § 3 Abs. 1, Abs. 2 Buchstabe c) auf einem Gehweg ausspuckt oder 
einen Gehweg verunreinigen lässt, 

3. entgegen § 3 Abs. 2 Buchstabe e) unentgeltlich Handzettel oder andere 
Druckerzeugnisse verteilt, 

4. entgegen § 3 Abs. 2 Buchstabe f) Flüssigkeiten, Stoffe und Gegenstände so 
transportiert, dass hierdurch die Straßen verunreinigt werden können, 

5. der in § 3a festgelegten Beseitigungspflicht nicht nachkommt oder nicht eine 
ausreichende Anzahl dafür geeigneter Tüten, Vorrichtungen oder Mittel mitführt, 

6. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegenden Reinigungspflichten nicht erfüllt, 

7. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert. 

§ 14 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 16.01.2014 in Kraft.  
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GWF/078/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 11.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Umbau des Gebäudes Ottostraße 27, Theresienstraße 9, 90762 Fürth 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
GWF/NG/ -Ho 

 
 

Anlagen:  
Stadtratsbeschluss vom 25.04.2012 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss erteilt die nachträgliche Projektgenehmigung und stimmt der Mittel-
erhöhung zu.  
 
Die Mittelbereitstellung ist mit der Kämmerei abgestimmt.  
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Der Stadtrat hat am 25.04.2012 die Erhöhung der Projektkosten auf 992.000 € aufgrund der 
notwendigen Dachneueindeckung beschlossen. Im Laufe der Baumaßnahme am 
denkmalgeschützten Gebäude offenbarten sich zahlreiche unvorhergesehene Mängel des 
Gebäudes, aufgrund dessen Kosten verursachende Maßnahmen notwendig wurden: so war 
beispielsweise der auszubauende Dachraum von Schädlingen befallen (Beseitigungskosten 
ca. 17.500 €), die Eindeckung des Uhrenturms im Hof war marode (Neueindeckung ca. 
20.000 €), die Brandmeldeanlage musste aufgrund der veralteten Elektroinstallation aus 
Sicherheitsgründen auf sämtliche Räumlichkeiten erweitert werden (ca. 30.000 €). Aufgrund 
dieser Maßnahmen wurden wiederum Massenmehrungen u. a. bei den Malerarbeiten fällig, 
außerdem mussten bei den Rohbauarbeiten zusätzliche statische Maßnahmen ergriffen 
werden. 
 
Dadurch ergibt sich insgesamt eine Kostensteigerung von 173.000 € auf 1.165.000 €. 
Die Mittelbereitstellung ist mit der Kämmerei abgestimmt.  
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein X ja Gesamtkosten 1.165.000 €  nein  ja       € 

Ö  7
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Veranschlagung im Haushalt  

  nein X ja Hst. 4600.9410.0000 Budget-Nr.       im  Vwhh X Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag: In o. g. Hst. sind 1.050.000 € veranschlagt. 
Die Mehrkosten von 115.000 € können aus Hst. 6108.9410.0000 gedeckt werden. 

 
 
Beteiligungen  
 
Auftrag: Pfleger beteiligt Gebäudewirtschaft Fürth    

02.12.2013 

Ergebnis: zuständiger Pfleger wurde informiert Anneliese Hiepel 02.12.2013 

 
Auftrag: Käm beteiligt an Gebäudewirtschaft 

Fürth 
von  

02.12.2013 

Ergebnis:    

 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Gebäudewirtschaft Fürth 
 
 
Fürth, 04.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Gebäudewirtschaft Fürth 
Frau Marlies Hofmann 

Telefon: 
(0911) 974-3412 
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GWF/080/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 11.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Stellplatzablöse für Tagescafe, Friedrich-Ebert-Straße, Fl.Nr. 791/9, Gem. Fürth 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
2013/0184/602/VG/N 

 
 

Anlagen:  
Lageplan 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stellplatzablöse wird nicht zugestimmt.  
 

 
Sachverhalt: 
 
 
Die fehlenden 4 Stellplätze wünscht der Bauherr abzulösen, er könnte sie jedoch auf einem 
Nachbargrundstück dinglich sichern. Deshalb wird in diesem Fall vorgeschlagen, einer Ablöse 
nicht zuzustimmen. 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

Ö  9.1
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II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Gebäudewirtschaft Fürth 
 
 
Fürth, 04.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Gebäudewirtschaft Fürth 
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GWF/076/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 11.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Ablehnung des Neubaus der dreigruppigen Kinderkrippe Schwabacher Straße 153 mit 8 
Stellplätzen 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
2013/0042/602/BA/S 

 
 

Anlagen:  
Lageplan vom 24.06.3013, eingegangen bei BAF 11.07.2013 
Schreiben BUND 30.09.2013 
Stellungnahme SVA vom 22.10.2013 
Stellungnahme SPA vom  04.11.2013 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
‚Der Bauantrag zum Neubau einer dreigruppigen Kinderkrippe mit 8 Stellplätzen wird abgelehnt.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Der Antragsteller (Conle Wohnungsverwaltungs GmbH & Co. KG) reichte den Antrag ohne 
Nachbarunterschriften ein. Die behördliche Nachbarbeteiligung wurde durchgeführt, dabei gab 
es einige Einwendungen und Bedenken. Auch der Bund Naturschutz meldete unter anderem 
Bedenken an wegen der Mobilfunkmasten Herrnstraße 22 sowie wegen der vorhandenen 
Bäume.  
 
Das Bauvorhaben wird seitens des Straßenverkehrsamtes abgelehnt. Die verkehrstechnische 
Erschließung erfolgt durch eine schmale Hausdurchfahrt, die nicht dazu geeignet ist, die 
prognostizierte Anzahl an Fahrbewegungen aufzunehmen. Es ist dort damit zu rechnen, dass 
Fahrzeuge sich begegnen und deshalb Rangierfahrten notwendig sind. Weiteres 
Gefährdungspotential wird darin gesehen, dass die Hausausgänge sich im Durchfahrtsbereich 
des Gebäudes befinden. Beim Ausfahren auf die Schwabacher Straße ist die Sicht äußerst 
schlecht. Darüber hinaus werden vorhandene Stellplätze im Hof entfernt. 
 
Stadtplanungsamt lehnt das Bauvorhaben ebenfalls ab, weil es zu erheblichen städtebaulichen 
Spannungen führt. Insbesondere die verkehrsbedingten Immissionen des ausgelösten Ziel- und 
Quellverkehrs werden als erheblich gesehen. 

Ö  9.2
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Die untere Naturschutzbehörde des Ordnungsamtes sieht die Entfernung der vorhandenen 
Bäume als kritisch. Fast alle vorhandenen Bäume sind zur Fällung vorgesehen. Von 11 
Bäumen können nur 2 erhalten werden. 
 
Das Ordnungsamt fordert zur endgültigen Stellungnahme zunächst ein schalltechnisches 
Gutachten. Weil eine Genehmigung jedoch aufgrund der bisherigen Stellungnahmen nicht in 
Aussicht gestellt werden kann, wurde dieses bisher nicht gefordert, um eventuelle 
Regressansprüche an die Stadt Fürth zu vermeiden.  
 
Dar Vorhaben wurde mit den Ergebnissen erneut in der Baugesuchsbesprechung am 
31.10.2013 vorgestellt. Dort wurde vereinbart, dass die Anhörung erfolgen soll, mit der 
Aufforderung den Antrag zurückzuziehen. Die Frist ist am 14.11. ohne Reaktion seitens des 
Antragstellers verstrichen. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Gebäudewirtschaft Fürth 
 
 
Fürth, 29.11.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Gebäudewirtschaft Fürth 
Frau Siegrid Niewrzol 

Telefon: 
(0911) 974-3158 
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3610.20.04107 
Aktenzeichen 
 

Straßenverkehrsbehörde 
Dienststelle 

Stadt Fürth BaF Frau Niewrzol 
90762 Fürth Hirschenstraße 2 
Verursacher 

2013/0042/602/BA/S Nz 
Bezug 

 

Herr Kaiser 
Sachbearbeiter 

(0911) 974 2250 
Telefon 

  

 Neubau einer dreigruppigen Kinderkrippe mit 8 Stellplätzen 
Schwabacher Straße 153;  
Anhörung vom 10.10.2013 - Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde 
 
 

I. Das von den Architekten RIK vorgelegte Konzept zur verkehrstechnischen Erschließung sehen wir nicht 

als geeignet an, den zu erwartenden An- und Abfahrtsverkehr abzuwickeln. 

 

Die Zufahrt zum Anwesen Schwabacher Straße 153 erfolgt durch eine schmale Hausdurchfahrt, die 

nicht dazu geeignet ist, die prognostizierte Anzahl an Fahrbewegungen aufzunehmen. Gerade in den 

fraglichen Zeiten finden Fahrten in beide Richtungen statt. Es ist erfahrungsgemäß eher die Regel als 

die Ausnahme, dass sich dort Fahrzeuge begegnen und deshalb dort Rangierfahrten notwendig sind. 

Ebenso befinden sich in der Zufahrt die Hausausgänge. Hier wird ebenfalls ein gefährdungspotential 

gesehen. 

 

Die Ein- und Ausfahrt ist auch vor dem Anwesen Schwabacher Straße 153 durch die davor 

angeordneten Kurzparkstände unattraktiv zum kurzfristigen befahren. Beim Ausfahren ist die Sicht 

äußerst schlecht. 

 

Des Weiteren ist die Gesamtstellplatzbilanz des Vorhabens negativ. Um die dargestellten acht 

Stellplätze zu schaffen, werden derzeit vorhandene Stellplätze umgebaut bzw. Garagenstellplätze und 

Fahrzeugunterstände entfernt.  

 

Unmittelbar vor dem Anwesen befinden sich 5 Kurzzeitstellplätze. Diese können den Bedarf nicht 

decken. 

 

Insgesamt ist das Bauvorhaben aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde abzulehnen. Insofern verweisen 

wir auf die Verfügung des SpA vom 26.08.2013. 

   
         
   

II. BaF_Nz 
SpA/Vpl_Abtltg 
 

   

 

Fürth, 22.10.2013 
Straßenverkehrsamt 
I. A. 

Kaiser 
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
SPD-Stadtratsfraktion 

Antragsnummer: 
AG/307/2013 

Antragsdatum: 
15.11.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 15.11.2013 - 
Verschmutzungen im Altstadtbereich 

Bearbeiter: 
Michaela Zöllner 

 
 

I. Der Antrag wird – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in der nächsten Sitzung 

des folgenden Gremiums behandelt: Bau- und Werkausschuss 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
 
 

III. Rf. V zur Vorbereitung für die Sitzung und den Antrag auf die Tagesordnung 
 setzen 
 
 
Fürth, 22.11.2013 
BMPA/SD 
i.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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 Verfügung zur Anfrage 
 
Antragsteller: 
Stadträtin Lau, FWF 

Antragsnummer: 
AF/071/2013 

Antragsdatum: 
04.11.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Anfragen von Frau Stadträtin Lau, FWF,  
vom 04.11.2013 - Abrechnung der Treppenanlage 
Finkenstraße 

Bearbeiter: 
Michaela Zöllner 

 
 

I. Die Anfragen werden – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in die nächste 

Sitzung am 11.12.2013 des folgenden Gremiums verwiesen: Bau- und Werkausschuss 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
 
 

III. Rf. V zur Vorbereitung für die Sitzung und die Anfrage auf die Tagesordnung 
 setzen 
 

 

Fürth, 12.11.2013 
BMPA/SD 
i.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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Freie Wähler Fürth 

Stadtrat im Fürther Rathaus 

 

Heidi Lau 

Albert-Einstein-Str.15 

90766 Fürth 

Telefon: 0911 757777 

Telefax: 0911 7330347 

Heidilau1@arcor.de 

FREIE WÄHLER 

 

Die Stimme der Bürger  
 

 

 

 

Herrn 
Oberbürgermeister der Stadt Fürth 
Dr. Thomas Jung 
90744 Fürth 
 

Fürth, den 04.11.2013 
 
Anfragen  zur Stadtratssitzung am 20. November 2013  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
zur Stadtratssitzung am 20. November 2013 stelle ich  folgende Anfragen: 
 
Die Treppenanlage Finkenstraße, die die Lange Straße und die Dr. Mack-Straße 
verbindet ist vor ca. 3 Jahren erneuert bzw. erstellt worden. Die Treppenanlage wird 
von vielen Bürgern genutzt, um von der Oststadt in den Stadtpark zu gelangen. 
Vor ca. 4 Wochen bekamen einige Anlieger der Treppenanlage (Finkenstraße und 
Dr.-Mack-Straße) eine Abrechnung durch das Fürther Bauamt. 
Meine Fragen bezüglich der Abrechnung der Treppenanlage. 
 

1) Wann wurde den Anliegern vor  3 Jahren  mitgeteilt, dass sie sich an den 
Kosten der Treppenanlage zu beteiligen haben und wie hoch die 
voraussichtlichen Kosten dafür wären? Wenn keine Mitteilung erfolgte, bitte 
dies begründen. 

2) Konnten die Anlieger, wenn sie schon zu bezahlen haben,  Wünsche und 
Anregungen für den Ausbau beitragen? Wenn  nein, warum nicht? 

3) Laut Auskunft des Besitzers des Anwesens Finkenstr.1 muss sich dieser nicht 
an den Ausbaukosten beteiligen. Trifft dies zu und wenn ja, warum? 

4) Die Treppe wird nun von sehr vielen Bürgern mitbenutzt. Ist dies in den 
Kosten für die Anlieger berücksichtigt? 

5) Wie hoch waren die Kosten für den Ausbau der Treppe und wie viel davon 
wurde auf welche Anlieger umgelegt? 

6) Wann erfolgte eine Ausschreibung der Baumaßnahme, um die Kosten 
möglichst gering zu halten? Wie lautete sie und welches Ergebnis erbrachte 
sie? 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Heidi Lau  
Freie Wähler Fürth  (FWF )                                                                          
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R V/219/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 11.12.2013 öffentlich - 

Kenntnisnahme 
 

 
 

Antwort auf Anfrage von Frau StRin Lau, FWF, vom 04.11.2013 - Abrechnung der 
Treppenanlage Finkenstraße 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
AF/071/2013 

 
 

Anlagen:  
1 Stellungnahme Ref.V vom 20.11.2013 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Referat V 
 
 
Fürth, 27.11.2013 

Ö  10.2.1
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   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Referat V 
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 Verfügung zur Anfrage 
 
Antragsteller: 
Frau Stadträtin Lau, FWF 

Antragsnummer: 
AF/069/2013 

Antragsdatum: 
05.11.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Anfragen von Frau Stadträtin Lau, FWF, vom 
05.11.2013 - Bausachen 

Bearbeiter: 
Harald Holmer 

 
 

I. Die Anfrage wird – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in die nächste (reguläre) 

Sitzung des folgenden Gremiums verwiesen: Bau- und Werkausschuss 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD (2x) 
3. als Anlage zur Tagesordnung vormerken 

 

III. Rf. V/ZSt zur Vorbereitung für die Sitzung und als Anlage an die Tagesordnung 
 anhängen 
 

Fürth, 07.11.2013 
BMPA/SD 
I.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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Freie Wähler Fürth 

Stadtrat im Fürther Rathaus 

 

Heidi Lau 

Albert-Einstein-Str.15 

90766 Fürth 

Telefon: 0911 757777 

Telefax: 0911 7330347 

Heidilau1@arcor.de 

FREIE WÄHLER 

 

Die Stimme der Bürger  
 

 

 

 

 

Herrn 
Oberbürgermeister der Stadt Fürth 
Dr. Thomas Jung 
90744 Fürth 
 

 
Fürth, den 05.11.2013 

Anfragen  zur Stadtratssitzung am  20. November 2013  
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
zur Stadtratssitzung am 20. November 2013 stelle ich  folgende Anfragen  
 

1) Garagenbau , Bauvorhaben Heilig-Geist-Kirche, Hardhöhe.  
Warum hat die Bauverwaltung 4 Fertiggaragen entlang der Giebelwand des 
ehemaligen Pfarrbüros nicht genehmigt? Die jetzige Lösung ist ein riesiger 
Garagenbau, der bis an den Gehweg heranreicht und durch die Ausfahrten in 
zwei Richtungen sehr viel  Grünfläche vernichtet hat. 
2) Lidl Parkplätze auf der Hardhöhe.  
Die Firma Lidl baut auf der Hardhöhe an ihre Filiale einen riesigen Anbau. Wie 
viele  Parkplätze werden dadurch wegfallen? Wie viele Stellplätze mussten nach 
Stellplatzverordnung ursprünglich angelegt werden? Reichen die verbliebenen 
Stellplätze aus ?  Jetzt sieht man bereits, dass die derzeitigen Parkplätze nicht 
ausreichend sind.  
3) Fußwegverbindung Unterfürberger Straße/Roggenweg/Reichsbodenweg 
Durch ein Bauvorhaben am Roggenweg/Reichsbodenweg  ist zur Zeit die 
Fußwegverbindung  zur Unterfürberger Straße unterbrochen. Wird sie nach 
Beendigung des Bauvorhabens wieder der Allgemeinheit zur Verfügung stehen ? 
4)  Ampelschaltung Graf- Stauffenberg-Brücke. 
Wie kann man durch bessere Koordination der vielen beteiligten Firmen die 
Ampelschaltung an  der Graf-Stauffenberg-Brücke optimieren ?  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Heidi Lau  
Freie Wähler Fürth  (FWF )                                                                          
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StEF/046/2013 

I. Vorlage zur Beschlussfassung 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 11.12.2013 öffentlich - 

Vorberatung 
 

Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 RpA-Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses 2011 beim 
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) vom 27.03.2013 

 Stellungnahme StEF zum v. g. Bericht vom 03.05.2013 
 Kurzübersicht des RpA zum v. g. Bericht vom 03.06.2013 
 Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 12.07.2013 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen: 

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung 
Fürth wird in der vorliegenden und geprüften Form mit einer Bilanzsumme von EUR 
160.553.539,61 festgestellt. 

2. Vom Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.484.580,37 wird ein Teilbetrag in Höhe von 
EUR 291.500,-- an die Stadt Fürth ausgeschüttet, der dann noch verbleibende Betrag in 
Höhe von EUR 1.193.080,37 ist zur langfristigen Stärkung des Eigenkapitals in die 
Allgemeine Rücklage einzustellen. Offene Forderungen der StEF gegenüber der Stadt 
Fürth werden bei Auszahlung der Ausschüttung in Abzug gebracht.  

3. Die Werkleitung wird entlastet. 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
In Art. 103 Abs. 2 GO (Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern) ist i. V. mit § 25 Abs. 3 
der Eigenbetriebsverordnung für das Land Bayern geregelt, dass der Jahresabschluss, der 
Anhang mit Anlagennachweis, die Erfolgsübersicht und der Lagebericht mit der 
Stellungnahme des Werkausschusses dem Stadtrat vorzulegen sind. Die Abschlussprüfung 
und die örtliche Rechnungsprüfung haben dieser Vorlage vorauszugehen. Nach Aufklärung 
etwaiger Unstimmigkeiten stellt der Stadtrat den Jahresabschluss in öffentlicher Sitzung 

Ö  13
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alsbald fest. Gleichzeitig beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder 
die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Weiterhin ist über die Entlastung der Werkleitung 
zu beschließen. 
 
Der Bau- und Werkausschuss hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 des 
Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fürth in seiner Sitzung am 16.01.2013 zur Kenntnis 
genommen. In dieser Sitzung ist dem Bau- und Werkausschuss auch der Bericht der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Heilmaier & Partner GmbH über die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2011 zur Verfügung gestellt 
worden. 
 
Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die örtliche Rechnungsprüfung des 
Jahresabschlusses 2011 vom 27.03.2013 (siehe Anlage) ist in der Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses vom 12.07.2013 beraten worden. 
 
Der Jahresabschluss 2011 ist nun vom Stadtrat endgültig festzustellen. Gemäß § 5 Abs. 3 
Nr. 9 der Betriebssatzung der Stadtentwässerung Fürth fällt es in die Zuständigkeit des 
Bau- und Werkausschusses dem Stadtrat einen Vorschlag für die Feststellung des 
Jahresergebnisses, die Behandlung des Ergebnisses und die Entlastung der Werkleitung 
vorzulegen. 
 
Für die Teilausschüttung wurde ein Betrag in Höhe von EUR 291.500,-- – in Anlehnung an 
eine angemessene Eigenkapitalverzinsung – errechnet. 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Wirtschaftsplan 
 nein  ja Konto Invest.-Nr. im  Invest.-Plan  Erfolgsplan

 nein  ja Konto Invest.-Nr. im  Invest.-Plan  Erfolgsplan

 nein  ja Konto Invest.-Nr. im  Invest.-Plan  Erfolgsplan
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

      

 
 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Stadtentwässerung Fürth 
 
 
Fürth, 25.11.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Werkleitung Stadtentwässerung Fürth 
Herr Manfred Praus 

Telefon: 
(0911) 974-3266 
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